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Sperrvermerk 

Im Anhang der vorliegenden Bachelor-Arbeit befinden sich die Transkripte 

der durchgeführten mündlichen Befragungen. Da den Interviewpartnern im 

Vorfeld zugesichert wurde, dass die Interviewtexte nicht veröffentlicht wer-

den, stehen diese ausschließlich den Gutachtern zur Verfügung. 
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1 Einleitung 

Nach § 5 der Evaluationsordnung der Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates 

Sachsen ist eine Befragung der Einstellungsbehörden und Ausbildungsstel-

len durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 1 der Evaluationsordnung erstreckt 

sich die Befragung der Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen, ins-

besondere der Ausbildungsleiter und Ausbilder, auf die Zufriedenheit mit 

den Kompetenzen, die bei den Studierenden zu Beginn des berufsprakti-

schen Studienabschnitts vorhanden sind. Zudem bezieht sich die Befra-

gung bei den Bachelor-Studiengängen weiterhin auf die Zufriedenheit mit 

der Betreuung der berufspraktischen Studienabschnitte und auf die Durch-

führung der entsprechenden Prüfungen durch die Fachhochschule.  

Die vorliegende Bachelor-Arbeit zum Thema „Analyse der berufsprakti-

schen Studienabschnitte im Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung 

aus der Perspektive ausgewählter Einstellungsbehörden und Ausbildungs-

stellen“ basiert auf der zuvor genannten Vorschrift und soll diese praktisch 

anwenden.  

Als Zielstellung der Arbeit gilt es daher, mündliche Befragungen mittels 

Interviewleitfaden in ausgewählten Einstellungsbehörden und Ausbildungs-

stellen durchzuführen und diese im Anschluss auszuwerten sowie zu ana-

lysieren. Abschließend sollen die Ergebnisse in geeigneter Weise darge-

stellt werden. 

Hierbei muss bereits zu Beginn der Arbeit darauf hingewiesen werden, 

dass nicht alle Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen bei den Be-

fragungen im Rahmen der Bachelor-Arbeit berücksichtigt werden konnten. 

Daher wurden lediglich ausgewählte Behörden befragt. Zudem baut die 

vorliegende Bachelor-Arbeit auf die Projektarbeit der Verfasserin zum 

Thema „Beitrag zur Evaluation berufspraktischer Studienabschnitte: Erstel-

lung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Befragung von Ausbil-

dungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden“1 auf.  

Die Gliederung der Arbeit gestaltet sich wie folgt. Zunächst soll in Kapitel 2 

allgemein auf die Evaluation an Hochschulen eingegangen und im An-

schluss daran die gegenwärtige Handhabung der Evaluation an der HSF 

                                            
1 Ludwig, Linda und Spinde, Lydia, Beitrag zur Evaluation berufspraktischer Stu-

dienabschnitte: Erstellung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Befra-
gung von Ausbildungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden. 2017. 
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Meißen thematisiert werden. Anschließend wird die empirische Erhe-

bungsmethode der mündlichen Befragung zur Evaluation der berufsprakti-

schen Studienabschnitte behandelt. Hierbei wird zunächst der Begriff des 

Interviewleitfadens definiert und dessen Merkmale genannt. Danach wird 

die Überarbeitung des Interviewleitfadens, welcher bereits im Rahmen der 

Projektarbeit konzipiert wurde, dargestellt und zugleich erläutert, wie sich 

auf die Datenerhebung im Zusammenhang mit der Bachelor-Arbeit vorbe-

reitet wurde. Im folgenden Unterkapitel wird die Vorgehensweise bei der 

Datenerhebung einschließlich der individuellen Erhebungssituationen ab-

gebildet. Im Anschluss daran erfolgt im vierten Kapitel die Auswertung der 

Ergebnisse. Hierbei wird zunächst auf die theoretische Vorgehensweise bei 

der Auswertung von Experteninterviews eingegangen und diese dann im 

Folgenden praktisch angewandt. Im letzten Kapitel der Arbeit wird durch 

die Verfasserin ein Fazit über die vorangegangene Bearbeitung gezogen 

und die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit anhand der formulierten The-

sen festgehalten.  

Ziel der Bachelor-Arbeit ist es, am Ende der Bearbeitung, einschließlich der 

Analyse der erhobenen Daten, eine Aussage über die Zufriedenheit mit den 

berufspraktischen Studienabschnitten der Ausbildungsleiter und Ausbilder, 

welche als Vertreter der befragten Einstellungsbehörden und Ausbildungs-

stellen fungieren, zu treffen und somit gewissermaßen einen Beitrag zur 

Evaluation nach § 5 der Evaluationsordnung zu leisten. 

Aus Gründen des Datenschutzes wird auf die Nennung konkreter Namens-

bezeichnungen von Ausbildungsleitern und Ausbildern sowie der befragten 

Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen verzichtet. Die konkreten 

Bezeichnungen werden anonymisiert, indem sie entweder verallgemeinert, 

nummeriert oder durch den Zusatz „x“ ergänzt werden.  
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2 Evaluation an Hochschulen und an der HSF Meißen 

In diesem Kapitel soll zunächst auf die Evaluation an Hochschulen im All-

gemeinen in Kurzform eingegangen werden. Im Anschluss daran wird 

durch die Verfasserin der Arbeit die gegenwärtige Handhabung hinsichtlich 

der Evaluation an der HSF Meißen thematisiert, wobei das Hauptaugen-

merk auf der Evaluation der berufspraktischen Studienabschnitte liegt. 

2.1 Evaluation an Hochschulen 

Evaluation bedeutet „-in Analogie zur Meinungsforschung- die Erhebung, 

Aufbereitung und Auswertung bewertender (also evaluativer) Aussagen“2. 

Daher handelt es sich bei einer Evaluation zum einen um ein Handeln oder 

Tun in Form der Tätigkeit des Evaluierens und zum anderen hingegen aber 

auch um das Ergebnis dieses Handelns, da am Ende einer Evaluation stets 

eine formulierte bewertende Aussage getroffen wird, welche als Evaluati-

onsurteil bezeichnet werden kann.3 

Beispielsweise sind die Befragung von Studierenden hinsichtlich der Quali-

tät einer besuchten Lehrveranstaltung oder die Befragung von Professoren 

bezüglich ihrer Meinung zu verschiedenen vergleichbaren Universitäten 

mögliche Inhalte einer Evaluation an Hochschulen.4 Jedoch ist hierbei die 

Schwierigkeit, dass professionell durchgeführte Evaluationen erstens sehr 

kostenintensiv sind und zweitens den eigentlichen Lehrbetrieb nicht beein-

trächtigen dürfen. Zudem ist die Evaluation an Hochschulen äußerst komp-

lex, da diese zum Beispiel unmittelbar im aktiven Feld durchgeführt werden 

muss, wobei sie mit den unterschiedlichsten Akteuren und den verschie-

densten Zielen und Vorstellungen konfrontiert wird.5 

Ähnlich wie alle anderen staatlichen Hochschulen gilt auch die HSF Meißen 

als öffentliche Institution. „Dadurch hat die Öffentlichkeit ein legitimes Inte-

resse daran, die Leistungsfähigkeit dieser Institution kennenzulernen und 

gegebenenfalls zu messen.“6 Evaluationen dienen dazu festzustellen, ob 

die vorgegebenen und selbst gesetzten Ziele der Hochschulen erreicht 

werden. Aufgrund dessen wurden auch die Hochschulgesetze in den letz-

                                            
2 Kromrey, Helmut in Stockmann, Reinhard (Hrsg.), Evaluationsforschung. 2006.  
  S. 234. 
3 Vgl. ebenda. S. 235. 
4 Vgl. ebenda. S. 234. 
5 Vgl. ebenda. S. 237. 
6 Schriftenreihe Report / Lenkungsausschuß der Studienkommission für Hoch-

schuldidaktik an den Fachhochschulen in Baden-Württemberg, EVA-Q². 
1999/2000. S. 22. 
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ten Jahren entsprechend angepasst.7 Nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen 

Hochschulfreiheitsgesetzes findet dieses Gesetz für die HSF Meißen zwar 

grundsätzlich keine Anwendung, jedoch regelt § 18 des Fachhochschulge-

setzes-Meißen, dass das Sächsische Hochschulgesetz in jenen Fällen an-

gewandt wird, in denen das Spezialgesetz keine explizite Regelung trifft. 

Demnach stellt § 9 Absatz 2 des Sächsischen Hochschulgesetzes auch für 

die HSF Meißen eine einschlägige Rechtsnorm dar. Daher ist auch in die-

ser Einrichtung die Qualität der Lehre in regelmäßigen Zeitabständen zu 

überprüfen, wobei auch die Studiengänge zu evaluieren sind. Weiterhin 

wird durch § 9 Absatz 5 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes ge-

regelt, dass an jeder Hochschule - und somit auch an der HSF Meißen zu 

diesem Zweck eine Evaluationsordnung zu erlassen ist. 

2.2 Evaluation an der HSF Meißen, insbesondere Evaluation  
berufspraktischer Studienabschnitte 

Seit dem Jahr 2003 wird die Ausbildungsqualität an der HSF Meißen sys-

tematisch hinterfragt. Der Senat der damaligen FHSV beschloss dafür ein 

Evaluationskonzept, welches vordergründig der Sicherstellung des Stu-

dienniveaus dienen sollte.8 

Die Evaluationsordnung der HSF Meißen in der Fassung vom 16.06.2015 

ist seit dem 01.09.2015 rechtskräftig. 

Nach § 1 Absatz 1 der Evaluationsordnung wird im Rahmen des Qualitäts-

managements das Verfahren zur Evaluation geregelt. Hierbei ergibt sich 

aus § 1 Absatz 2 für alle Fachhochschullehrer, Lehrbeauftragten, Studie-

renden sowie die Bediensteten der Verwaltung die Verpflichtung, an der 

Durchführung der Evaluation und der Umsetzung der daraus resultierenden 

Erkenntnisse mitzuwirken. Als Ziele der Evaluationsordnung werden u. a. in 

§ 2 die systematische Sicherung und Verbesserung der Qualität von Stu-

dium und Lehre, die Erhöhung der Transparenz im fachtheoretischen und 

berufspraktischen Studium sowie die enge Verzahnung von Theorie und 

Praxis genannt. Gemäß § 3 der Evaluationsordnung wird zudem zwischen 

interner und externer Evaluation unterschieden. Bei der Befragung von 

Studierenden, Einstellungsbehörden, Ausbildungsstellen, Absolventen so-

                                            
7 Vgl. Schriftenreihe Report / Lenkungsausschuß der Studienkommission für Hoch-

schuldidaktik an den Fachhochschulen in Baden-Württemberg, EVA-Q². 
1999/2000. S. 22. 

8 Vgl. Kubitza, Rolf-Dieter und Hocke, Gert, Qualität der Lehre an der Fachhoch-
schule Meißen regelmäßig auf dem Prüfstand. 2007. S.1. 
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wie der Arbeitgeber bzw. Dienstherrn zur Qualität der Ausbildung in den 

fachtheoretischen und in den Bachelor-Studiengängen darüber hinaus in 

den berufspraktischen Studienabschnitten handelt es sich demnach um 

eine interne Evaluation. Die Zuständigkeit bezüglich der Umsetzung der 

Evaluationsordnung ergibt sich aus § 9. Demzufolge ist die Evaluations-

kommission dafür verantwortlich, dass die festgelegten Ziele dieser Evalua-

tionsordnung möglichst realisiert werden können. Konkret setzt sich die 

Kommission aus einem Fachhochschullehrer aus jedem Fachbereich, ei-

nem Studierenden, einem Mitarbeiter der Gesamtverwaltung sowie einem 

Mitarbeiter des Fortbildungszentrums zusammen.  

Bezogen auf das Thema der Bachelor-Arbeit ist § 5 der Evaluationsord-

nung, welcher wie oben bereits erwähnt die Befragung der Einstellungsbe-

hörden und Ausbildungsstellen regelt, einschlägig. Die Evaluation gemäß 

dieser Vorschrift bezieht sich demnach auf die Zufriedenheit hinsichtlich der 

Betreuung der berufspraktischen Studienabschnitte sowie auf die Durch-

führung entsprechender Prüfungen durch die Fachhochschule.9 § 5 Absatz 

2 regelt darüber hinaus, dass die Befragungen mindestens im Abstand von 

drei Jahren stattfinden und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in geeig-

neter Weise zu dokumentieren sind.  

An der Fachhochschule finden seit einigen Jahren Diskussionen mit Prakti-

kern der Einstellungsbehörden, u. a. im Rahmen der Praxiskonferenzen, 

welche regelmäßig durch die HSF Meißen organisiert und durchgeführt 

werden, statt. Hierbei handelt es sich jedoch vielmehr um eine Diskussions- 

bzw. Informationsveranstaltung, welche keinesfalls eine Evaluation darstellt 

oder eine solche ersetzt. Daher wird durch die Fachhochschule die Rege-

lung des § 5 der Evaluationsordnung gegenwärtig nicht realisiert. Im Rah-

men dieser Bachelor-Arbeit sollte daher eine Befragung, welche die Anfor-

derungen des § 5 der Evaluationsordnung erfüllt, durchgeführt werden. 

Dabei sollte die Befragung den Kriterien einer Evaluation gerecht werden.  

 

                                            
9 Vgl. Ludwig, Linda und Spinde, Lydia, Beitrag zur Evaluation berufspraktischer 

Studienabschnitte: Erstellung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Be-
fragung von Ausbildungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden. 2017. 
S. 3. 
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3 Mündliche Befragung zur Evaluation  
berufspraktischer Studienabschnitte 

In diesem Kapitel wird auf die empirische Methode der mündlichen Befra-

gung in Form eines Leitfadeninterviews eingegangen.  

Zunächst soll dargestellt werden, wie bei der Auswahl der zu befragenden 

Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen vorgegangen wurde sowie 

nach welchen Kriterien diese Auswahl erfolgte. Weiterhin werden die Er-

stellung des Interviewleitfadens und die Durchführung des Pre-Tests, wel-

che bereits im Rahmen der Projektarbeit im Modul BaAV-20 durchgeführt 

wurden, thematisiert. Konkret wird zunächst nochmals auf die Definition 

und die Merkmale eines Interviewleitfadens eingegangen und zugleich dar-

gestellt, dass es sich vorliegend um die Durchführung von Experteninter-

views handelt. Im Anschluss daran wird dargelegt, welche Veränderungen 

und Ergänzungen am im Rahmen der Projektarbeit konzipierten Interview-

leitfaden vorgenommen wurden. Anschließend wird näher auf die Vorberei-

tung bezüglich der Datenerhebung eingegangen und zum Abschluss die-

ses dritten Kapitels die Datenerhebung thematisiert. In diesem Zusammen-

hang erfolgt die konkrete Abbildung der entsprechenden Erhebungssitua-

tionen aller geführten Interviews. 

3.1 Auswahl der Behörden 

„Bei vielen empirischen Untersuchungen ist es nicht möglich, alle Elemente 

einer Grundgesamtheit zu überprüfen [...]. In solchen Fällen ist man auf die 

Ergebnisse einer Stichprobe angewiesen.“10 

So erfolgte auch die Datenerhebung im Rahmen der vorliegenden Bache-

lor-Arbeit mithilfe einer Stichprobe. Konkret handelt es sich hierbei um eine 

sogenannte „vorab-Festlegung“11 der Stichprobe, da diese bereits vor Be-

ginn der Datenerhebung bestimmt wurde.  

Das Festlegen der Stichprobe erfolgte in enger Absprache mit den beiden 

Gutachtern und basierte vordergründig auf den langjährigen Erfahrungen 

des Zweitgutachters, welcher als Referatsleiter des Referates Studienange-

legenheiten der HSF Meißen fungiert und daher regelmäßig mit den Vertre-

tern der verschiedenen Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen in 

                                            
10 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 38. 
11 Ebenda. S. 39. 
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Kontakt steht. Somit handelt es sich um eine bewusste Auswahl der Be-

hörden nach pragmatischen Gesichtspunkten. 

Bei der Bildung der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass vor der Durch-

führung der Untersuchung Kriterien festgelegt wurden, woraufhin die Stich-

probe begründet gebildet werden konnte.12 Hierbei ergaben sich „die Krite-

rien zur Bildung der Stichprobe ... aus der Fragestellung der Untersuchung 

[sowie] theoretischen Vorüberlegungen [...]“13. Im Folgenden sollen die ge-

bildeten Kriterien näher erläutert werden. 

Wie auch durch das Thema der Bachelor-Arbeit ersichtlich wird, handelt es 

sich um eine Befragung von Ausbildungsleitern bzw. Ausbildern ausge-

wählter Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen. 

Hierbei muss zunächst erläutert werden, wodurch sich beide Behördenar-

ten unterscheiden. Einstellungsbehörden sind diejenigen Behörden, welche 

selbst Studierende an der Hochschule ausbilden lassen. Die Studierenden 

sind demnach bei den Einstellungsbehörden angestellt. Neben den zu ab-

solvierenden Praktika in den Einstellungsbehörden bewerben sich die Stu-

dierenden für einzelne Praxisabschnitte darüber hinaus bei geeigneten 

Ausbildungsstellen.14 Ausbildungsstellen sind daher solche Behörden, die 

zwar nicht selbst an der Einrichtung ausbilden, aber dennoch Studierende 

der HSF Meißen im Rahmen ausgewählter Praktika berufspraktisch anlei-

ten. 

Zudem kann bei den Einstellungsbehörden eine weitere Differenzierung 

vorgenommen werden. Man unterscheidet hierbei zwischen kommunalen 

und staatlichen Behörden sowie innerhalb der kommunalen Einstellungs-

behörden zwischen Landkreisen, kreisangehörigen und kreisfreien Städten. 

Bei der Festlegung der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass sowohl 

Einstellungsbehörden als auch andere Ausbildungsstellen bei der Befra-

gung berücksichtigt wurden. Zudem wurde im besonderen Maße darauf 

geachtet, dass sowohl kommunale als auch staatliche Behörden in die Be-

fragung einbezogen werden konnten. Um dem Kriterium der Repräsentati-

vität gerecht werden zu können, wurden daher Landkreise, kreisfreie und 

auch kreisangehörige Städte ausgewählt.  

                                            
12 Vgl. Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 39. 
13 Ebenda. 
14 Vgl. online: https://www.hsf.sachsen.de/studium/allgemeine-

verwaltung/praktikum/ (Zugriff am 18.03.2018; 22:07). 
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Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl der zu befragenden Behörden war 

zudem, dass es solche Behörden sind, die regelmäßig und über mehrere 

Jahre hinweg Studierende ausbilden oder betreuen, sodass alle ausge-

wählten Behörden über ausreichende Erfahrungen hinsichtlich der Betreu-

ung von Studierenden in den berufspraktischen Studienabschnitten verfü-

gen. Auf Grund dessen finden Behörden, die nur in sehr unregelmäßigen 

Abständen einzelne Studierende zur Ausbildung an die HSF Meißen ent-

senden, keine Beachtung.  

3.2 Erstellung eines Interviewleitfadens und Pre-Test 

Die Erstellung des Interviewleitfadens erfolgte im Rahmen einer Projektar-

beit15 der Verfasserin. Sowohl bei der Durchführung der Interviews im 

Rahmen der Projektarbeit als auch bei der Bachelor-Arbeit handelt es sich 

um eine spezielle Form des Leitfadeninterviews, welche als Experteninter-

view bezeichnet wird und sich auf einen klar definierten Wirklichkeitsaus-

schnitt bezieht.16 Bei Experteninterviews ist „der Befragte ... weniger als 

Person ..., sondern in seiner Funktion als Experte für bestimmte Hand-

lungsfelder interessant.“17 „Als Experte gilt jemand, der auf einem begrenz-

ten Gebiet über ein klares und abrufbares Wissen verfügt.“18 Resultierend 

aus den Teilzielen der Projektarbeit galten daher zunächst alle Ausbil-

dungsleiter und Ausbilder der Stadtverwaltung Chemnitz, die Erfahrungen 

mit Studierenden im dritten Semester aufweisen konnten, als Experten.  

Der Interviewleitfaden wurde gemeinsam mit der Betreuerin der Projektar-

beit, welche gleichzeitig als Erstgutachterin der Bachelor-Arbeit fungiert, 

konzipiert. Da es sich um eine erstmalige Befragung zu dieser bestimmten 

Thematik handelte, stellte neben der Erarbeitung des Interviewleitfadens 

die Durchführung eines Pre-Tests ein weiteres Teilziel der Projektarbeit 

dar.19 

Im Rahmen der Bachelor-Arbeit wurde dieser bereits entwickelte Leitfaden 

genutzt und auf Grundlage der im Rahmen des Pre-Tests gewonnenen 

Erkenntnisse weiterentwickelt und modifiziert. Hierbei ist anzumerken, dass 

                                            
15 Ludwig, Linda und Spinde, Lydia., Beitrag zur Evaluation berufspraktischer Stu-

dienabschnitte: Erstellung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Befra-
gung von Ausbildungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden. 2017. 

16 Vgl. Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 38. 
17 Ebenda. 
18 Ebenda. S. 41. 
19 Dieser sogenannte Pre-Test dient u. a. der Erkennung von sprachlichen und 

logischen Schwachstellen des Erhebungsinstrumentes und wird vor der eigentli-
chen Datenerhebung durchgeführt. 
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die Durchführung des Pre-Tests jedoch ausschließlich mit Ausbildungslei-

tern und Ausbildern der Stadtverwaltung Chemnitz stattgefunden hat und 

daher die Überarbeitung des Interviewleitfadens lediglich auf Grundlage der 

dort gewonnenen Erkenntnisse erfolgen konnte.  

3.2.1 Definition und Merkmale des Interviewleitfadens 

Das Leitfadeninterview stellt eine Form der Befragung dar und gehört als 

„teilstandardisiertes Interview“20 der qualitativen Sozialforschung an. Zwar 

stellt es kein klassisches Erhebungsinstrument der qualitativen Sozialfor-

schung dar, dennoch findet es in der Forschung sowie bei Abschlussarbei-

ten häufig Anwendung.21 

„Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder mehreren 

Personen. Durch verbale Stimuli (Fragen) werden verbale Reaktionen 

(Antworten) hervorgerufen: Dies geschieht in konkreten sozialen Situa-

tionen und unterliegt gegenseitigen Erwartungen. Antworten beziehen 

sich auf erlebte und erinnerte soziale Ereignisse, stellen Meinungen und 

Bewertungen dar.“22 

Befragungen können sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Da es 

sich bei der vorliegenden Bachelor-Arbeit jedoch um eine mündliche Befra-

gung in Form eines Experteninterviews handelt, wird in den nachfolgenden 

Ausführungen ausschließlich auf mündliche Befragungen eingegangen. 

„Kennzeichnend für Leitfadeninterviews ist, dass ein Leitfaden mit offen 

formulierten Fragen dem Interview zu Grunde liegt.“23 Insbesondere findet 

das Erhebungsinstrument Anwendung, wenn eine relativ eng begrenzte 

Fragestellung verfolgt wird oder der Verlauf des einzelnen Falles bzw. die 

Darstellung persönlicher Erfahrungen des Interviewten im Mittelpunkt der 

Befragung stehen.24  

Generell ist der Aufbau von Interviewleitfaden wenig- bis teilstrukturiert. Bei 

teilstrukturierten Befragungen sind die Fragen zwar bereits vorbereitet und 

                                            
20 Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 126. 
21 Vgl. ebenda. S. 126. 
22 Atteslander, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung. 2010. S. 109. 
23 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 37. 
24 Ebenda. S. 37. 
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vorformuliert, jedoch gibt es keine strikt festgelegte Reihenfolge dieser, 

weshalb die Abfolge der Fragen grundsätzlich variabel ist.25 

Der Interviewer soll bei der Durchführung der Befragung daher den Inter-

viewleitfaden nicht lediglich starr abarbeiten, sondern vielmehr dem Befrag-

ten die Möglichkeit eröffnen den Sachverhalt aus seiner ganz persönlichen 

Perspektive zu umreißen, sodass er als Hauptakteur der Befragung gilt. 

Zudem sollte der Interviewer vermeiden, dass der Befragte an unpassen-

den Stellen in seinen Ausführungen unterbrochen wird. Weiterhin ist ein 

kennzeichnendes Merkmal von Interviewleitfaden das sogenannte Krite-

rium der Offenheit, welches in der qualitativen Sozialforschung verankert 

ist.26 Durch die Offenheit der formulierten Fragen soll der Interviewpartner 

dazu angeregt werden, weitgehend frei zu antworten.27 Hierbei gilt es stets 

als Aufgabe des Interviewers, dass er auf die Ausführungen und Antworten 

des Befragten reagiert und gegebenenfalls mithilfe immanenter und exma-

nenter Nachfragen zu detaillierten Ergänzungen auffordert. Immanente 

Nachfragen sind „Fragen, die sich unmittelbar auf das bisher Gesagte be-

ziehen“28 und exmanente Nachfragen hingegen solche „Fragen, die sich 

nicht oder nur entfernt auf das bisher Gesagte beziehen“29. Daher werden 

immanente Nachfragen dann genutzt, wenn der Redefluss des Interview-

partners ins Stocken gerät, aber der Interviewer den Eindruck bekommt, 

dass die Ausführungen noch nicht vollständig vollendet wurden.30 Erst, 

wenn alle immanenten Nachfragen getätigt wurden, sollten die exmanenten 

Fragen folgen. Diese werden jedoch nur dann notwendig, wenn die fragli-

chen Aspekte nicht durch immanente Nachfragen erschlossen werden 

konnten.31 Weiterhin gilt es „allzu weite, themenferne Ausschweifungen ... 

[durch den Interviewer] .. zu verhindern [...].“32 Generell dient der Leitfaden 

lediglich als Orientierungshilfe für die Befragung und soll dazu beitragen, 

                                            
25 Vgl. Atteslander, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung. 2010.  

S. 133. 
26 Vgl. Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 128. 
27 Vgl. Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 37. 
28 Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 70. 
29 Ebenda. S. 71. 
30 Vgl. ebenda. S. 70. 
31 Vgl. ebenda. S. 71. 
32 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 38. 
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dass wesentliche Aspekte der Forschungsfrage nicht in Vergessenheit ge-

raten.33  

Hieraus resultieren jedoch sowohl Vor- als auch Nachteile dieses Erhe-

bungsinstrumentes. Vorteilhaft sind die freie Entfaltung des Befragten, die 

Flexibilität des Interviewten, da er einen sehr großen individuellen Hand-

lungsspielraum bei der Befragung hat, sowie der Detaillierungsgrad der 

erhobenen Daten. Nachteilig sind hingegen die Anforderungen an die Be-

reitschaft der Befragten, auf die der Interviewer zwingend angewiesen ist 

sowie der daraus resultierende hohe Schulungsbedarf des Interviewers. 

Zudem wird durch die Variabilität der Abfolge der Fragen die Vergleichbar-

keit der erhobenen Daten im Zusammenhang mit der Auswertung der 

mündlichen Befragungen erschwert.34 

3.2.2 Überarbeitung des Interviewleitfadens und Vorbereitung auf 
die Datenerhebung 

Wie bereits erwähnt, wurde der Leitfaden im Rahmen der Projektarbeit in 

enger Zusammenarbeit mit der Betreuerin erstellt. Auf die konkrete Kons-

truktion wird daher nicht nochmals spezifisch und ausführlich eingegangen, 

sondern nur ausgewählte Aspekte in Kurzform thematisiert. Der vollständig 

konstruierte Leitfaden befindet sich in Anhang 1 der Arbeit. 

Bei der Konstruktion eines Interviewleitfadens gilt es einige Regeln zu be-

folgen. Generell sollten die Fragen kurz, konkret und neutral mit allgemein-

verständlichen, einfachen Worten formuliert werden, sodass diese bei den 

Befragten nicht zu Überforderung führen. Des Weiteren sind Suggestivfra-

gen, d. h. solche Fragen, die auf eine bestimmte Antwort abzielen, zu ver-

meiden. Zudem sollen sich die Fragen lediglich auf einen Sachverhalt be-

ziehen und keine doppelten Negationen enthalten.35 Eine besondere Regel 

bei der Konstruktion eines Interviewleitfadens ist der Beginn der Befragung 

mit einer einheitlichen Eingangsfrage. Weiterhin ist zu beachten, dass „ein 

zu langer Leitfaden .. auch zu einer unbewältigbaren Fülle von Datenmate-

rial [führt]“36. Daher muss sich bei der Erstellung dessen stets auf das We-

sentliche der Forschungsfrage begrenzt werden. Weiterhin sind Interview-

leitfaden nach Themenkomplexen und zugehörigen Nachfragethemen auf-

                                            
33 Vgl. Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 37. 
34 Vgl. Atteslander, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung. 2010.  

S. 142. 
35 Vgl. Atteslander, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung. 2010. S. 

156. 
36 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 44.  
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zubauen. Die Fragen sind vom Allgemeinen zum Spezifischen anzuordnen. 

Jeder Themenkomplex wird dabei durch eine offene Frage eingeleitet und 

durch entsprechende Nachfragethemen konkretisiert. Des Weiteren sollen 

nur solche Fragen enthalten sein, die unmittelbar mit dem Thema in Ver-

bindung stehen.  

Im Rahmen der Projektarbeit wurde bereits auf Grundlage der durch den 

Pre-Test gewonnenen Erkenntnisse eine erste Empfehlung für eine verän-

derte Fassung des Interviewleitfadens entwickelt und in der Projektpräsen-

tation vorgestellt. Die überarbeitete Version befindet sich in Anhang 2: 

Überarbeitete Version des Interviewleitfadens der Arbeit. Am Ende der 

Projektauswertung wurden durch die Betreuerin der Projektarbeit sowie 

den Teilnehmer an der Projektpräsentation, welcher nunmehr als Zweitgu-

tachter fungiert, weitere hilfreiche Ergänzungshinweise zur Modifizierung 

und Verbesserung des Leitfadens gegeben. Auf der Grundlage dieser 

konnte der Leitfaden im Rahmen der Bachelor-Arbeit nochmals überarbei-

tet werden. 

Eine grundlegende Änderung des Leitfadens stellt die Tatsache dar, dass 

sich die enthaltenen Fragen in der Projektarbeit zunächst lediglich auf Er-

fahrungen mit Studierenden in dem berufspraktischen Studienabschnitt des 

dritten Semesters bezogen haben. Nach erfolgter Überarbeitung nimmt der 

Leitfaden sowohl auf Erfahrungen mit Studierenden im dritten als auch im 

sechsten Semester Bezug. Zudem hat sich die Auswahl der Experten ver-

ändert. In der Projektarbeit galten lediglich alle Ausbildungsleiter und Aus-

bilder der Stadtverwaltung Chemnitz, welche Erfahrungen mit Studierenden 

im dritten Semester aufweisen konnten, als solche. Nunmehr kamen 

grundsätzlich alle Ausbildungsleiter und Ausbilder sämtlicher Einstellungs-

behörden und Ausbildungsstellen in Frage. Im Folgenden wird auf weitere 

Veränderungen im Konkreten eingegangen. Der im Rahmen der Bachelor-

Arbeit überarbeitete Leitfaden befindet sich in Anhang 3. 

Zunächst wurde die Einleitung der Interviews überarbeitet. In dieser wird 

nun nicht mehr erklärt, um welche Art von Interview es sich handelt und 

was die Merkmale dessen sind. Außerdem wird nicht mehr darauf einge-

gangen, dass es das Ziel eines jeden Experteninterviews ist, mit den Be-

fragten einen Dialog zu führen. Die überarbeitete Einleitung lautet wie folgt: 

„Sehr geehrte/r Frau/Herr ..., zunächst möchte ich mich persönlich bei Ih-

nen dafür bedanken, dass Sie sich für das nachfolgende Interview zur Ver-
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fügung stellen. Wenn es Ihrerseits keine Fragen mehr gibt, würde ich nun 

mit dem Interview beginnen.“. 

Die Einstiegsfrage wurde unverändert übernommen und lediglich um die 

Nachfrage ergänzt, welche Motive für die Ausbildungsleiter und Ausbilder 

entscheidend waren, sich in der Ausbildung des Nachwuchses für die 

Funktionsebene des gehobenen Allgemeinen Verwaltungsdienstes zu en-

gagieren. Diese Ergänzung wurde auf Vorschlag des Zweitgutachters mit 

dem Ziel aufgenommen, zu erfahren, weshalb die befragten Experten diese 

Tätigkeit ausüben. 

Hinsichtlich der Einteilung in die Themenkomplexe ergab sich nur eine Än-

derung. Die ursprünglich sieben Themenkomplexe wurden zu sechs The-

menkomplexen zusammengefasst. Der Themenkomplex 5 „Feedback“ ent-

fiel und die Fragen wurden in den dritten Themenkomplex „Kooperation mit 

der HSF Meißen“ eingearbeitet. Die beiden nachfolgenden Tabellen ver-

deutlichen, dass lediglich kleinere Änderungen hinsichtlich der Bezeich-

nung der einzelnen Themenkomplexe erfolgten.  
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Tabelle 1: Bezeichnung der Themenkomplexe im Rahmen der Projekt-
arbeit 

Projektarbeit 

Themenkomplex 1 Kompetenzen der Studierenden 

Themenkomplex 2 
Einteilung berufspraktischer  

Module 

Themenkomplex 3 Kooperation mit der HSF Meißen 

Themenkomplex 4 
Bewertungsinstrumente des  

Praktikums 

Themenkomplex 5 Feedback 

Themenkomplex 6 Einsatz- und Aufgabenbereich 
der Studierenden 

Themenkomplex 7 Angaben zur Person 

 

Tabelle 2: Überarbeitete Themenkomplexe des Interviewleitfadens 

Bachelor-Arbeit 

Themenkomplex 1 Kompetenzen der Studierenden 

Themenkomplex 2 
Gliederung der berufspraktischen 

Module 

Themenkomplex 3 Kooperation mit der HSF Meißen 

Themenkomplex 4 Bewertungsinstrumente des  
Praktikums 

Themenkomplex 5 
Aufgabenbereiche und Betreu-

ung der Studenten 

Themenkomplex 6 Angaben zur Person 
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Im Folgenden soll näher darauf eingegangen werden, inwiefern die Einfüh-

rungsfragen zu den einzelnen Themenkomplexen verändert wurden und 

welche Nachfragethemen ergänzt bzw. abgeändert wurden. 

Die Einleitungsfrage zum ersten Themenkomplex wurde dahingehend 

konkretisiert, dass der Interviewer nochmals auf die Kompetenzarten 

(Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen), welche auch im 

Rahmen des Praxiszeugnisses bewertet werden müssen, eingeht. Zudem 

wird erwähnt, dass sich die Fragen auf die erwarteten Kompetenzen zu 

Beginn des dritten bzw. des sechsten Semesters beziehen. Ansonsten 

wurden die Nachfragethemen unverändert übernommen und lediglich um 

zwei weitere Fragen ergänzt. Hierbei war es u. a. das Ziel, zusätzlich zu 

erfragen, ob es einerseits schwieriges Klientel in der jeweiligen Behörde 

gibt und - wenn ja - wie die Befragten die Fähigkeiten der Studierenden im 

Umgang mit diesem einschätzen.  

Die Einleitung des zweiten Themenkomplexes wurde um den Aspekt erwei-

tert, dass nun bei der Befragung auch auf die beiden Praxismodule, welche 

im sechsten Semester zu absolvieren sind, Bezug genommen werden soll-

te. Dieser Themenkomplex umfasste zunächst nur zwei Nachfragethemen 

und wurde daher um weitere zwei Aspekte ergänzt. Zusätzlich zur indivi-

duellen Meinung der Befragten hinsichtlich einer möglichen Zusammenle-

gung einiger Praxismodule und des angemessenen Zeitumfanges der je-

weiligen Module sollte nun weiterhin erfragt werden, ob es sinnvoll wäre, 

das Praktikum, ähnlich wie beim ehemaligen Diplomstudiengang, bereits im 

zweiten Semester zu absolvieren und ob in der entsprechend befragten 

Einstellungsbehörde die Studierenden in allen Praxismodulen ausgebildet 

werden können. Zudem sollte durch die Bearbeiterin der Bachelor-Arbeit in 

den Einstellungsbehörden angefragt werden, ob es gegebenenfalls mit 

anderen Behörden Kooperationsvereinbarungen gibt. Diese beiden Nach-

fragen beziehen sich jedoch nur auf die Einstellungsbehörden und entfielen 

daher bei einer Befragung von anderen Ausbildungsstellen.  

Der dritte Themenkomplex wurde ebenso unverändert übernommen und 

lediglich um drei weitere mögliche Nachfragen ergänzt. So wurde zu den 

bereits enthaltenen Aspekten darüberhinaus erfragt, welche möglichen 

Kooperationsformen die Befragten mit der HSF Meißen als geeignet bewer-

ten. Eine Frage hinsichtlich der Praxiskonferenzen wurde ebenso ergänzt. 

Hierbei sollte angegeben werden, wie dieses Kooperationsformat bewertet 

wird. Jedoch ist dies erneut eine Frage, welche nur von der Expertengrup-
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pe „Ausbildungsleiter der jeweiligen Einstellungsbehörden“ beantwortet 

werden konnte, da nur jene an den von der HSF organisierten Veranstal-

tungen teilnehmen können. Die Frage, ob ein behördenübergreifender Er-

fahrungsaustausch der Ausbilder als zielführend erachtet wird, bezieht sich 

hingegen auf die Befragung aller in Frage kommender Experten. Auch der 

vierte Themenkomplex wurde vollständig übernommen und lediglich erwei-

tert. So war es bei den mündlichen Befragungen im Rahmen der Bachelor-

Arbeit von Interesse, ob die zu bewertenden Kriterien des Praxiszeugnis-

ses nochmals aufgeschlüsselt werden sollten und ob die Praxisberichte aus 

Sicht der Befragten eine hilfreiche Rückkopplung für die weitere Tätigkeit 

als Ausbildungsleiter oder Ausbilder sind. Weiterhin sollte erfragt werden, 

ob die Erläuterungen zur Bewertung des Praxisberichtes ausreichend sind 

und ob es neben dem Praxisbericht eventuell noch weitere denkbare Mög-

lichkeiten zur Auswertung der Praxiserfahrungen gibt. Zudem lag es im 

Interesse der Hochschule zu erfahren, wer die Abschlussbewertungen der 

Studenten zu den einzelnen Modulen in den Behörden vornimmt und die 

abschließende Bewertung mit den Studierenden erörtert. Wie oben bereits 

erwähnt wurde, ist der ursprünglich fünfte Themenkomplex entfallen. Die 

Einleitungsfrage zum ehemaligen sechsten Themenkomplex, welcher 

nunmehr an fünfter Stelle angeordnet ist, wurde dahingehend abgeändert, 

dass zunächst die Frage gestellt werden sollte, ob die Befragten den Aus-

bildungsstand der Studenten nach dem zweiten bzw. fünften Semester 

kennen und ob ihnen hierzu die Modulbeschreibungen und Stoffgliede-

rungspläne zu den fachtheoretischen Modulen des ersten, zweiten, vierten 

sowie fünften Semesters bekannt sind. Zudem wurde dieser Komplex da-

hingehend ergänzt, dass nach den Studienzielen, welche in den berufs-

praktischen Studienabschnitten erreicht werden sollen, gefragt wurde. Es 

wurde darauf eingegangen, ob den Befragten die hierzu zur Verfügung 

gestellten Studiendokumente bekannt sind und ob die darin enthaltenen 

Informationen als ausreichend erachtet werden, um die Studierenden in 

den Behörden studiengerecht ausbilden zu können. Weiterhin wurde der 

Leitfaden an dieser Stelle derart erweitert, dass auch erfragt wurde, ob die 

Studierenden in den Praktika mit höherwertigen Tätigkeiten als die Auszu-

bildenden nach Berufsbildungsgesetz betraut werden. Die ursprüngliche 

Einleitungsfrage wurde zwar beibehalten, aber als Nachfrage eingeordnet. 

Die Angaben zur Person, welche im sechsten Komplex des Interviews er-
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folgten, wurden beibehalten. Die Frage danach, ob die Befragten bereits 

Studierende des Diplomstudienganges betreut haben, entfiel hierbei. 

Nach der Überarbeitung des Leitfadens folgten die Vorbereitungen auf die 

Datenerhebung. Daher musste zunächst die Kontaktaufnahme mit den Ex-

perten geplant und durchgeführt werden. Hierbei „[stellt sich oft] am Beginn 

der Befragung .. das Problem der Erreichbarkeit der ausgewählten Exper-

ten“37, weshalb es auch vorliegend zum Einsatz sogenannter gatekeeper 

(„Türwächter“) kam.38  

Bei den „Türwächtern“ handelt es sich um Personen, die dem Forscher den 

Zugang zum Feld ermöglichen können.39 Die Rolle des gatekeepers wurde 

durch den Referatsleiter und Zweitgutachter dieser Arbeit sowie einer sei-

ner Kolleginnen wahrgenommen. Eine generelle Voraussetzung für die 

erfolgreiche Kontaktaufnahme ist die Schaffung einer Vertrauensbasis zwi-

schen den Experten und dem Interviewer sowie die Verdeutlichung der 

Notwendigkeit von der Erhebung persönlicher Meinungen der Experten. 

Daher wurde zunächst im Vorfeld eine E-Mail mit der Bitte um Weiterleitung 

an alle in Frage kommenden Ausbildungsleiter in den ausgewählten Be-

hörden verfasst. Durch die Weiterleitung dieser E-Mail wurde die erste Kon-

taktaufnahme mit den Experten initiiert. Grob beinhaltete diese Mail, welche 

in Anhang 4 der Arbeit abgebildet ist, neben der kurzen Vorstellung der 

Interviewerin einen Hinweis auf den § 5 der Evaluationsordnung der HSF 

Meißen, auf welchen diese Befragung basiert. Darüber hinaus wurde das 

Thema und die Zielstellung der Bachelor-Arbeit genannt und erwähnt, dass 

die Datenerhebung möglichst im Monat Dezember stattfinden und für jedes 

Interview eine Dauer von circa einer Stunde eingeplant werden sollte.  

Konkret wurde aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens der Bachelor-

Arbeit bereits im Vorfeld festgelegt, dass maximal acht Interviews durchge-

führt werden sollten. Um die Erfahrungen mit den berufspraktischen Stu-

dienabschnitten aller Einstellungsbehörden, welche in Kapitel 3.1 darge-

stellt werden, zu erfassen und diese gleichermaßen in die mündlichen Be-

fragungen einzubeziehen, wurden sechs Einstellungsbehörden sowie zwei 

Ausbildungsstellen ausgewählt und anschließend bereits Mitte November 

angeschrieben, ob diese dazu bereit wären, an der Datenerhebung mitzu-

                                            
37 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 46. 
38 Vgl. ebenda. 
39 Vgl. ebenda. 
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wirken. Die sechs ausgewählten Einstellungsbehörden setzten sich konkret 

aus zwei Landratsämtern, zwei kreisfreien Städten, einer kreisangehörigen 

Stadt sowie einer staatlichen Behörde zusammen. Aufgrund fehlender 

Rückmeldungen von zwei der angeschriebenen Behörden - konkret von 

einem Landratsamt und einer kreisfreien Stadt - konnten allerdings lediglich 

sechs der acht vorgesehenen Behörden mündlich befragt werden.  

Nach dem Versand dieses Schreibens haben die Ausbildungsleiter ihre 

Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung per E-Mail bekundet, sodass 

anschließend alle weiteren Details individuell mit den Experten telefonisch 

vereinbart werden konnten. Dieses erste Telefongespräch diente nochmals 

der Klärung der Bereitschaft für die bestimmte Erhebung und darüber hi-

naus der Vereinbarung eines konkreten Termins zur Durchführung der 

Interviews.40 Bei diesem Gespräch wurde auch der Erhebungsort mit den 

jeweiligen Experten besprochen. Bei der Wahl des Erhebungsortes wurde 

im Vorhinein zunächst überlegt, wo die Datenerhebung zum einen am prak-

tikabelsten ist und zugleich, wo sich für den Interviewer und die Interview-

ten unter kleinstmöglichen Aufwand eine angenehme Atmosphäre herstel-

len lässt. Weiterhin wurde bei der Wahl des Erhebungsortes darauf Wert 

gelegt, dass der Ort weitgehende Störungsfreiheit aufweisen sollte.41 Auf-

grund dieser Kriterien wurde mit den Gutachtern sowie den zu befragenden 

Experten vereinbart, dass die Datenerhebungen in den jeweiligen zu befra-

genden Behörden stattfinden sollten. Es wurde beim ersten telefonischen 

Kontakt darauf hingewiesen, dass die Befragungen zwar grundsätzlich in 

den Büroräumen der Experten stattfinden können, dass jedoch Störungen 

durch Dritte in jeglicher Form möglichst vermieden werden sollten.  

Aufgrund der Tatsache, dass es sich „bei der Durchführung des Interviews 

empfiehlt ..., dieses - das Einverständnis des Befragten vorausgesetzt - mit 

einem Aufnahmegerät aufzunehmen“42, wurde sich im Vorfeld und in Vor-

bereitung auf die Datenerhebung mit der Frage auseinandergesetzt mithilfe 

welcher Geräte die Interviews aufgezeichnet werden sollten. Da es „dem 

Gelingen einer Erhebung ... abträglich sein [kann], wenn die Interviewer zu 

sehr mit der Handhabung der technischen Geräte beschäftigt sind“43 sollte 

                                            
40 Vgl. Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 60. 
41 Vgl. ebenda. S. 63. 
42 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 47. 
43 Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 66. 
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daher die Wahl der Geräte genauestens durchdacht und die in Frage 

kommenden technischen Geräte im Vorfeld geprüft werden. Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit wurde sich zunächst für den Einsatz eines Tonauf-

nahmegerätes der HSF Meißen entschieden. Konkret handelte es sich 

hierbei um einen portablen Kassettenrekorder. Bei der Überprüfung des 

Gerätes durch die Interviewerin bezüglich der Aufnahmequalität und der 

Geeignetheit fiel jedoch auf, dass sich dieses im Hinblick auf das Erstellen 

der Transkripte sowie für die weitere Verwendung des aufgenommenen 

Materials als sehr unvorteilhaft erwies. Zudem wurde festgestellt, dass die 

Handhabung und Bedienbarkeit längerer Übung bedarf. Aufgrund dessen, 

dass die Interviews, welche im Rahmen der Projektarbeit geführt wurden, 

mit den privaten Smartphones der Projektbearbeiter aufgenommen wurden, 

und sich diese Tonaufnahmen sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der 

Praktikabilität als geeignet erwiesen, wurde sich mit der Betreuerin im Vor-

feld der Datenerhebung darüber verständigt, dass auch die Befragungen 

der Bachelor-Arbeit mithilfe des privaten Smartphones aufgezeichnet wer-

den konnten. Hierzu wurden im Vorfeld der Befragungen nochmals mehre-

re Testaufnahmen erstellt und überprüft, wie man die Qualität der Aufnah-

men eventuell nochmals optimieren könnte. Als Alternative zur Aufnahme 

mittels Smartphone wurde die Tonaufnahme per Notebook in Erwägung 

gezogen.  

3.3 Datenerhebung einschließlich Erhebungssituation 

In diesem Unterkapitel werden zunächst die allgemeinen und gleichblei-

benden Abläufe der Datenerhebungen thematisiert und im Anschluss daran 

die individuellen Erhebungssituationen aus Sicht der Verfasserin dieser 

Bachelor-Arbeit rekapituliert. In diesem Zusammenhang soll auch auf mög-

liche Probleme im Verlauf der Befragungen und auf die äußeren Einfluss-

faktoren, wie zum Beispiel die Lautstärke der Umgebung und die Anord-

nung der Sitzgelegenheiten, eingegangen werden.44 

Da es bei einer mündlichen Befragung besonders wichtig ist, dass der 

Interviewer seine Aufmerksamkeit auf den Befragten und dessen Ausfüh-

rungen richtet, wird bspw. nochmals auf die Gestaltung der Beziehung zwi-

                                            
44 Vgl. Ludwig, Linda und Spinde, Lydia., Beitrag zur Evaluation berufspraktischer 

Studienabschnitte: Erstellung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Be-
fragung von Ausbildungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden. 2017. 
S. 44. 
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schen den Interviewpartnern während der einzelnen Befragungen einge-

gangen.45 

Die „Aufmerksamkeit gegenüber den Informanten ist nicht nur ein Gebot 

der Höflichkeit und Teil einer kommunikativen Forschungshaltung, son-

dern auch Voraussetzung für die Generierung ergiebigen Materials“46. 

Vor Beginn der Datenerhebung und dem Einschalten des Aufnahmegerä-

tes erfolgte stets eine kurze Smalltalk-Phase, wobei in der Regel die Ziele 

der Bachelor-Arbeit nochmals erläutert wurden und der Hinweis auf die 

Anonymisierung der Interviews durch die Interviewerin erfolgte. In diesem 

Zusammenhang wurden die Befragten gebeten die Einverständniserklä-

rung bezüglich der Durchführung einer solchen Befragung, welche sich in 

Anhang 5 der Arbeit befindet, zu unterzeichnen. Erst nach erfolgter Unter-

zeichnung dieser Erklärung wurde die Audioaufnahme gestartet. Hierbei 

war es „für die Auswertung wesentlich, zumindest die Einstiegsfrage aufge-

zeichnet zu haben“47 und vor der eigentlichen Eingangsfrage nochmals die 

Vertraulichkeit bei der Behandlung der Daten anzusprechen. Daraufhin 

wurden anhand des Interviewleitfadens alle Themenkomplexe abgearbei-

tet, wobei die Abfolge der Fragen stark variierte. Am Ende einer jeden Be-

fragung wurde sich durch die Interviewerin bei den Befragten nochmals für 

das Mitwirken bei der Durchführung der Interviews sowie die Zeitaufwen-

dung bedankt.48 Danach wurde das Aufnahmegerät ausgeschaltet und die 

Interviews galten als beendet.  

Aufgrund der Anonymisierung der Interviews wird im Folgenden lediglich in 

codierter Form auf die entsprechenden Erhebungssituationen eingegan-

gen. Insgesamt wurden, wie oben bereits erwähnt, sieben Interviews in 

sechs verschiedenen Behörden geführt. Hiervon fanden drei im Dezember 

2017 und die verbleibenden vier Interviews im Januar 2018 statt. An dieser 

Stelle kann bereits erwähnt werden, dass die Interviews überwiegend mit 

den Ausbildungsleitern der jeweiligen Behörden stattgefunden haben. In 

einer Einstellungsbehörde des Freistaates Sachsen fanden jedoch zwei 

Interviews mit zwei verschiedenen Ausbildern statt, wobei bei beiden Be-

fragungen die zuständige Ausbildungsleiterin mit anwesend war. Diese 

                                            
45 Vgl. Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 76. 
46 Ebenda. S. 78. 
47 Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung. 

2014. S. 76. 
48 Vgl. ebenda. S 74. 
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konnte jedoch nach eigenen Aussagen nicht persönlich befragt werden, da 

sie die Tätigkeit der Ausbildungsleiterin erst kürzlich übernommen hatte 

und somit zu diesem Zeitpunkt noch nicht über ausreichende eigene Erfah-

rungen hinsichtlich der Betreuung von Studierenden verfügte. 

Die Transkripte der mündlichen Befragungen befinden sich in den Anhän-

gen Anhang 6 bis Anhang 12 der Arbeit. 

Interview 1 

Das erste Interview wurde bereits Anfang Dezember in einer kreisangehö-

rigen Stadt geführt. Da der Termin für einen Freitag, 15 Uhr, vereinbart 

wurde, war außer dem Befragten kein weiterer Mitarbeiter mehr im Haus, 

weshalb die Befragung ohne Störung durch Dritte erfolgen konnte. Das 

Interview hatte insgesamt eine Dauer von 44:49 Minuten, wobei die Atmos-

phäre zwischen den Interviewpartnern angenehm war. Noch vor Beginn der 

Befragung wurde der Interviewerin ein Kaffee angeboten, was Vertrauen 

zwischen den Interviewpartnern schaffte. Aufgrund der Tatsache, dass es 

sich um die erste Befragung im Rahmen der vorliegenden Arbeit handelte, 

war das Interview durch gewisse Unsicherheiten seitens der Interviewerin 

geprägt.49 Die Durchführung der Befragung erfolgte konkret im Büroraum 

des Experten, wobei sich die beiden Interviewpartner mit relativ großem 

Abstand schräg gegenübersaßen. Der Befragte antwortete sehr ausführ-

lich, wobei er keine größeren Unterbrechungen oder Sprechpausen ließ. 

Beim Befragten handelte es sich um den Ausbildungsleiter der Behörde, 

welcher diese Tätigkeit bereits seit dem Jahr 2013 ausübt und daher über 

weitreichende Erfahrungen verfügt. Er selbst war Student an der HSF Mei-

ßen, weshalb er persönliche Erfahrungen hinsichtlich der Ausbildung an 

der Einrichtung besaß.  

Interview 2 

Das zweite Interview fand ebenfalls bereits im Dezember 2017 statt. Die 

Befragung erfolgte in einem Landratsamt mit einer Ausbildungsleiterin, die 

diese Tätigkeit seit vielen Jahren ausübt. Zunächst meldete sich die Inter-

viewerin wie vereinbart im Büro der Expertin, in welchem eine weitere Kol-

legin konzentriert arbeitete. Hier erfolgte bereits der Hinweis, dass momen-

                                            
49 Vgl. Ludwig, Linda und Spinde, Lydia., Beitrag zur Evaluation berufspraktischer 

Studienabschnitte: Erstellung und Erprobung eines Interviewleitfadens für die Be-
fragung von Ausbildungsleitern und Ausbildern der Einstellungsbehörden. 2017. 
S. 42. 
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tan sehr viel zu tun sei und alle Mitarbeiter in der Vorweihnachtszeit großen 

Stress haben. Danach gingen die Interviewpartner in ein leerstehendes 

Büro um die Befragung ungestört durchführen zu können. Die Aufzeich-

nung dieser mündlichen Befragung erfolgte ausnahmsweise über das Note-

book der Interviewerin, da das Smartphone an diesem Tag aufgrund tech-

nischer Probleme unerwartet ausfiel. Neben der minderwertigen Tonauf-

nahmequalität des Notebooks kam erschwerend hinzu, dass die Befragte 

sehr leise sprach. Aufgrund dessen konnten beim Erstellen des Transkrip-

tes auch einige wenige Passagen nicht verstanden und somit nicht trans-

kribiert werden. Weiterhin wurden durch die Befragte sehr viele Sprech-

pausen gelassen und häufig nachgefragt, was die Fragen konkret beinhal-

ten bzw. ausdrücken sollten. Bei der Befragung saßen sich die Interview-

partner direkt gegenüber, wobei der Abstand zwischen beiden gering war. 

Dennoch empfand die Interviewerin die Atmosphäre als angespannt. Trotz 

der jahrelangen Erfahrungen mit der Betreuung von Studierenden gab die 

Befragte relativ kurze Antworten, weshalb das Interview lediglich 30:41 

Minuten dauerte. 

Interview 3 

Dieses Interview wurde im Vergleich zu den anderen Befragungen in einer 

kreisfreien Stadt durchgeführt. Die Befragte betreut im Regelfall Studieren-

de des Studienganges Sozialverwaltung und lediglich vertretungsweise 

Studierende der Allgemeinen Verwaltung. Daher verfügt sie über weitrei-

chende Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich der Betreuung von Studie-

renden, weshalb sie auch sehr ausführlich antwortete. Darüberhinaus 

konnten plausible Vergleiche zwischen den beiden Studiengängen vorge-

nommen werden. Die Befragung wurde an einem Freitagnachmittag eben-

falls im Dezember 2017 in einem separaten Beratungsraum der Stadtver-

waltung durchgeführt und es gab keine Unterbrechungen oder Störungen 

durch Dritte. Die Befragte wirkte sehr offen und engagiert und zeigte gro-

ßes Interesse an diesem Interview. Es wurden viele hilfreiche Anregungen 

und Vorschläge für mögliche Veränderungen angebracht. Insgesamt hatte 

die Befragung eine Dauer von 46:43 Minuten.  

Interview 4 

Das vierte Interview wurde Ende Januar in einer der beiden ausgewählten 

Ausbildungsstellen durchgeführt. Der Termin zur Durchführung der Befra-

gung musste zum einen aufgrund von Krankheit der Interviewerin und zum 
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anderen nochmals aufgrund eines wichtigen dienstlichen Termins des Be-

fragten zweimal verschoben werden. Letztendlich waren die Interviewpart-

ner, an einem Montagmorgen verabredet. Hierbei holte der Befragte die 

Interviewerin zunächst am Eingang der Behörde ab. Bereits auf dem Weg 

zum Büro des Experten schloss sich eine kurze Smalltalk-Phase an. Die 

eigentliche Befragung fand nicht im Büro des Befragten, sondern in einem 

leerstehenden Büroraum innerhalb des Referates statt. Die Interviewerin 

saß dem Befragten direkt gegenüber und es herrschte eine angenehme 

Atmosphäre zwischen den Interviewpartnern. Bereits beim zweiten The-

menkomplex musste jedoch das Interview aufgrund eines wichtigen Tele-

fonats unterbrochen werden, wobei der Befragte den Raum verließ. Als die 

Befragung fortgeführt wurde, schaute der Ausbilder mehrfach prüfend auf 

die Uhr und wirkte sehr gestresst. Nachdem die Aufzeichnung beendet 

wurde sagte der Interviewte zudem, dass am Montagmorgen immer viel zu 

tun sei und, dass er schnellstmöglich zu einem Termin müsse. Zwar wur-

den alle Fragen beantwortet, aber dennoch wurde deutlich, dass der Be-

fragte unter Zeitdruck stand. Die Befragung hatte ohne Berücksichtigung 

der Unterbrechung eine Dauer von 25:22 Minuten. 

Interview 5 

Diese mündliche Befragung, welche ebenso in einer der ausgewählten 

Ausbildungsstellen stattfand, konnte ebenso erst im Januar 2018 durchge-

führt werden. Das Interview fand im Büro der Befragten statt, wobei keine 

weitere Person anwesend war. Auch bei dieser Befragung wurde die Inter-

viewerin von der Ausbilderin am Haupteingang der Behörde abgeholt, wes-

halb bereits auf dem Weg zu den Büroräumen eine kurze Smalltalk-Phase 

erfolgte. Bei der Befragung gab es lediglich eine kurze Unterbrechung auf-

grund eines Telefonats, welches allerdings nicht wesentlich störte. Die At-

mosphäre war sehr angenehm und die Befragte sehr zuvorkommend. Die 

Befragung hatte eine Dauer von 38:54 Minuten, wobei die Interviewte sehr 

ausführlich antwortete und auf eigene Erfahrungen Bezug nehmen konnte. 

Auch sie war einst Studierende an der Fachhochschule in Meißen und hat 

daher den direkten Vergleich zwischen dem damaligen Diplomstudiengang 

und dem jetzigen Bachelorstudiengang. Trotz der Tatsache, dass es sich 

bei dieser staatlichen Behörde um keine Einstellungsbehörde handelte und 

somit wesentlich weniger Studierende pro Jahr berufspraktisch angeleitet 

werden, waren die Ausführungen der Ausbilderin sehr ausführlich und weit-

reichend.  
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Interview 6 

Dieses sowie auch das siebente Interview fanden in einer staatlichen Ein-

stellungsbehörde statt und wurden, wie bereits thematisiert, mit zwei ver-

schiedenen Ausbildern der Behörde durchgeführt. Hierbei war die Ausbil-

dungsleiterin anwesend. Das Interview fand im Büro der Befragten statt 

und es waren keine weiteren Personen als die befragten Ausbilder und die 

Ausbildungsleiterin anwesend. Das Interview hatte eine Dauer von 30:40 

Minuten und musste einmal durch das Klingeln des Telefons kurz unterbro-

chen werden. Danach hat die Befragte das Telefon stumm geschalten, so-

dass es zu keinen weiteren Störungen kam. Die Interviewerin fand sich 

etwas früher als vereinbart im Büro der Expertin ein, weshalb die Smalltalk-

Phase in der Zeit erfolgte als die Interviewpartner noch auf die Ausbil-

dungsleiterin warteten. Hierbei entstand der Eindruck, dass die Ausbilderin 

großes Interesse an dieser Befragung und vor allem an der Ausbildung und 

Anleitung von Studierenden hat. Bei der mündlichen Befragung saßen sich 

die Interviewerin und die Befragte schräg gegenüber und es herrschte eine 

offene, angenehme Atmosphäre. Nachteilig war jedoch, dass an manchen 

Passagen längere Dialoge zwischen der Befragten und der Ausbildungslei-

terin zu internen Belangen geführt wurden. Dies erschwerte es der Inter-

viewerin wieder zurück zur eigentlichen Befragung zu gelangen. Trotz der 

Tatsache, dass die Befragte in der Vergangenheit erst zwei Studierende 

betreut hat, konnte sie sehr ausführlich antworten.  

Interview 7 

Diese Befragung fand ebenfalls im Büro des Experten statt, wobei neben 

den beiden Interviewpartnern zusätzlich die Ausbildungsleiterin anwesend 

war. Auch bei dieser Befragung herrschte eine angenehme Atmosphäre, 

wobei der Befragte sehr aufgeschlossen war. Dadurch, dass auch dieser 

einst den Studiengang Allgemeine Verwaltung an der HSF Meißen belegt 

hatte, konnten auch bei dieser Befragung Bezüge zum ehemaligen Diplom-

studiengang hergestellt werden, weshalb sich die Antworten sehr auf-

schlussreich und ausführlich gestalteten. Allerdings konnte speziell nur zu 

dem Rechtsgebiet Bezug genommen werden, in welchem der Befragte 

selbst tätig ist. Ein Gesamtüberblick bzw. eine Gesamteinschätzung der 

berufspraktischen Studienabschnitte war daher nicht möglich, weshalb das 

Interview sehr auf dieses Rechtsgebiet und die dafür erforderlichen Vor-

aussetzungen bezogen war. Insgesamt dauerte die Befragung dennoch 

35:34 Minuten.  



 31 

4 Auswertung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit dargestellt und aus-

gewertet. Hierbei soll zunächst die Vorgehensweise bei der Auswertung 

von mündlichen Befragungen mittels Interviewleitfaden thematisiert wer-

den. Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung und Interpretation der 

Ergebnisse durch die Verfasserin der Bachelor-Arbeit. 

4.1 Auswertung von Experteninterviews 

Das Kapitel zur Auswertung der Interviews ist zur besseren Systemati-

sierung nochmals untergliedert. In Kapitel 4.1.1 soll daher auf die theo-

retischen Inhalte bezüglich der Auswertung von mündlichen Befragun-

gen mittels Interviewleitfaden eingegangen werden. Im Anschluss daran 

wird in Kapitel 4.1.2 anhand der geführten Interviews dargestellt, wie die 

zuvor geschilderte theoretische Vorgehensweise konkret praktisch an-

gewandt wurde. 

4.1.1 Theoretische Vorgehensweise bei der Auswertung von 
Interviews  

Bei der Auswertung von Experteninterviews ist es das Ziel, auf Grundla-

ge der transkribierten Audioaufnahmen die erhobenen Interviewtexte zu 

vergleichen und „das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten“50. 

Bei einer solchen Auswertung ist jedoch zu bedenken, dass die Interpre-

tation von Texten niemals eindeutig ist, da sie stets auf den Einschät-

zungen der jeweiligen Forscher beruht. Zudem gibt es verschiedene 

Methoden Interviews auszuwerten, wobei sich in der vorliegenden Aus-

arbeitung für das pragmatische Auswertungsverfahren entschieden wur-

de.51 Auf Grund dessen bleiben andere mögliche Auswertungsverfahren 

außer Betracht und es soll in den folgenden Ausführungen lediglich auf 

dieses pragmatische Verfahren näher eingegangen werden.  

Gleich zu Beginn ist zu erwähnen, dass dabei „[...] Pausen, Stimmlagen 

sowie sonstige parasprachliche Elemente nicht Gegenstand der Inter-

pretation [sind].“52 Daher enthalten die Transkripte, welche sich in den 

Anhängen Anhang 6 bis Anhang 12 befinden, lediglich die Gesprächs-

inhalte.  

                                            
50 Mayer, Horst O., Interview und schriftliche Befragung. 2013. S. 47. 
51 Vgl.ebenda. S. 50. 
52 Ebenda. S. 47. 
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Das pragmatische Auswertungsverfahren umfasst insgesamt sechs Stu-

fen. Inhalt der Auswertung sind hierbei die „offenkundigen, unverdeckten 

Kommunikationsinhalte“53. Daher wird bei der Auswertung auch nicht 

jeder einzelne Satz herangezogen, sondern vielmehr ist die Identifikation 

von Problembereichen, welche den einzelnen Fragen des Interviews 

zugeordnet werden können, das Ziel der Auswertung.54  

4.1.2 Praktische Umsetzung der Auswertung im Rahmen der  
Bachelor-Arbeit 

Die konkrete Vorgehensweise bei der Auswertung der geführten Inter-

views im Rahmen der Bachelor-Arbeit wird im Folgenden näher erläu-

tert. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Verfasserin 

lediglich an dem oben geschilderten pragmatischen Auswertungsverfah-

ren orientiert und dieses abgewandelt hat. Konkret erfolgte die Auswer-

tung der durchgeführten Befragungen lediglich anhand von vier Stufen.  

Voraussetzung für die Auswertung eines jeden Interviews ist es, dass 

die Tonbandprotokolle in transkribierter Form vorliegen. Daher wurden 

vor Beginn des Schreibens der Bachelor-Arbeit durch die Verfasserin 

zunächst die Transkripte erstellt. Anhand derer erfolgte die Markierung 

aller Textstellen, die tatsächlich Antworten auf die gestellten Haupt- und 

nachgeordneten Nachfragen enthielten. Daher wurden alle Textstellen 

markiert, „die spontan ersichtliche Antworten auf die entsprechenden 

Fragen des Leitfadens sind“55. In einer zweiten Stufe wurden Kategorien 

gebildet, wobei die zuvor markierten Antworten den einzelnen Katego-

rien zugeordnet wurden. In dieser Stufe wurden die Interviews in ihre 

Einzelinformationen zerlegt.56. Konkret wurden vorliegend zunächst sie-

ben Kategorien, welche den sechs Themenkomplexen sowie der Einlei-

tungsfrage des Interviewleitfadens entsprechen, gebildet. In der dritten 

Stufe der Auswertung erfolgte dann der Vergleich der Interviews. Hierbei 

galt es, ähnliche Informationen bzw. Antworten zu den gebildeten Kate-

gorien herauszufiltern. Dabei kam es auch darauf an, dass sowohl be-

deutungsgleiche als auch sich widersprechende Informationen Berück-

                                            
53 In Anlehnung an Mühlfeld u. a. nach Mayer, Horst O., Interview und  

schriftliche Befragung. 2013. S. 48. 
53 Ebenda. 
54 Vgl. ebenda. S. 48. 
55 Ebenda. 
56 Vgl. ebenda. S. 49. 
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sichtigung fanden.57 Den Abschluss der Auswertung bildete die syste-

matisierte Darstellung der Kernaussagen aller Interviews nach den ge-

bildeten Kategorien. Hierbei wurden die Aussagen mit ausgewählten 

Interviewpassagen belegt. Die Ergebnisse der Befragungen werden 

konkret in Kapitel 4.2 dargestellt. 

4.2 Darstellung der Ergebnisse einschließlich Interpretation 

Aufgrund der Ausführlichkeit und Komplexität der darzustellenden Er-

gebnisse wird dieses Kapitel in die entsprechenden Kategorien unterg-

liedert. Zugleich erfolgt die Interpretation der Ergebnisse durch die Ver-

fasserin.  

4.2.1 Kategorie 1- Beweggründe zur Übernahme der Tätigkeit 

Die erste Kategorie, welche gebildet wurde, beinhaltet die Beweggründe 

der Befragten, sich in der Ausbildung des gehobenen Allgemeinen Ver-

waltungsdienstes zu engagieren. Hierbei wurde im Ergebnis durch alle 

Befragten angeführt, dass entweder die Stelle des Ausbildungsleiters 

neu zu besetzen war oder, dass die Befragten durch die entsprechende 

Behörde angefragt wurden, ob sie bereit wären sich in der Ausbildung 

zu engagieren. Dadurch wird ersichtlich, dass die Befragten grundsätz-

lich aufgrund des vorliegenden Bedarfes die Tätigkeit als Ausbildungslei-

ter oder Ausbilder übernommen haben.  

Belegt werden kann diese Aussage anhand folgender ausgewählter 

Textstellen. 

Interview 1 (S.80): „Also die Stelle war vakant und auf der Stelle war schon 

immer die Ausbildungsverantwortung für das gesamte Haus im Prinzip. Ja, 

der Stelle war das übertragen. Und so war es eben aus den organisatorischen 

Rahmenbedingungen der Normalfall, dass ich in diese Aufgabe hineinwachse 

und habe dann auch entsprechend noch meinen Ausbilderschein gemacht.“ 

Interview 2 (S. 100): „Irgendwann war die Stelle zu besetzen und da habe ich 

mich dafür beworben und seitdem bin ich Ausbildungsleiterin.“ 

Interview 6 (S. 157): „Ich wurde vom Referat Fortbildung darauf angespro-

chen.“ 

Interview 7 (S. 170): „Das Referat 13 der Behörde x hat einfach mich kontak-

tiert. Ich war damals sowas wie der erste Ansprechpartner im Bereich der 

                                            
57 Vgl. ebenda. S. 50. 
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Vergabestelle und da war es naheliegend, dass man mich fragt und ich dann 

auch zugesagt habe.“ 

Die Antworten auf die Frage nach den ausschlaggebenden persönlichen 

Motiven sich in der Ausbildung zu engagieren, fielen hingegen weit un-

terschiedlicher aus. Vier der Befragten sagten aus, dass sie persönlich 

sehr motiviert darin sind ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse wei-

terzugeben und es ihnen zudem große Freude bereitet mit jungen Men-

schen zusammenzuarbeiten. Zudem ist es nach der Meinung einer 

interviewten Ausbilderin im Hinblick auf die gegenwärtige prekäre Al-

tersstruktur sehr wichtig, dass in den nächsten Jahren neue Fachkräfte 

in den Verwaltungsdienst einsteigen und diesen hierzu im Vorfeld eine 

gute Ausbildung geboten werden sollte.  

Interview 3 (S. 112): „Man bleibt jung. Man bleibt jung. Es werden jedes Jahr 

Neue eingestellt, immer wieder kommen neue Gesichter, neue Charaktere 

und mir macht das selber persönlich viel Spaß mit jungen Leuten zu arbeiten, 

den Kontakt zu haben und jedes Jahr wieder ein neues Update zu kriegen. 

Und ich mache das wirklich auch sehr gerne - also mir macht das auch wirk-

lich richtig Spaß und ich kann mir nichts anderes vorstellen.“ 

Interview 4 (S. 131): „Also persönliche Motive sind vielleicht die, dass ich ge-

rne mit - ich sage jetzt mal - Auszubildenden zusammenarbeite.“ 

Interview 5 (S. 143): „Na ich persönlich finde es immer schön mit jungen Men-

schen zu arbeiten. Also weil wir ja auch - insbesondere im staatlichen Bereich 

- eine überalterte Struktur haben - eine Altersstruktur - und da ist es halt auch 

schön mit jungen Leuten zu arbeiten und mir macht es eben auch Spaß - ja - 

Wissen oder Erfahrungen oder so weiterzugeben.“ 

Die Antworten der verbleibenden drei Befragungen waren gegenteilig. 

Die Interviewten gaben an, dass sie die Tätigkeit keinesfalls aufgrund 

persönlicher Motive übernommen hatten. Als einzig ausschlaggebenden 

Grund wurde dabei die Notwendigkeit genannt. 

Interview 2 (S. 100): „Die damalige Ausbildungsleiterin vom Landkreis x ist in 

Rente gegangen und da habe ich dann erstmal die Ausbildung im gehobenen 

Dienst übernommen. Und das waren jetzt nicht unbedingt persönliche Motive, 

sondern es war allenfalls die Notwendigkeit, dass Studenten da waren, die zu 

betreuen waren.“ 

Interview 7 (S. 170): „Ja, jetzt aber nicht, weil mir die Ausbildung so beson-

ders am Herzen liegt, sondern, weil es als Aufgabe eben mit getan werden 

muss.“ 
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4.2.2 Kategorie 2 - Kompetenzen der Studierenden 

Die zweite Kategorie beschäftigt sich aus Sicht der Ausbildungsleiter 

und Ausbilder mit den erwarteten Kompetenzen, über welche die Studie-

renden zu Beginn der berufspraktischen Studienabschnitte verfügen 

sollten. Hierbei fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Zunächst 

ist zu erwähnen, dass vier der sieben Befragten die Meinung vertreten, 

dass man bei den erwarteten Kompetenzen unterscheiden muss, in wel-

chem Semester sich die Studierenden befinden und zudem auch aus-

schlaggebend ist, ob und welche Vorbildung sie aufweisen können. So-

mit können im sechsten Semester wesentlich mehr Kompetenzen als im 

dritten Semester bei den Studierenden vorausgesetzt werden. Im dritten 

Semester erachten es die vier Experten vordergründig als wichtig, dass 

die Studierenden längere Zeit an einem Fall oder einer Aufgabe auf-

merksam und gründlich arbeiten können und über eine gute Methoden-

kompetenz verfügen. 

Interview 1 (S. 81): „Ich sag mal zu Beginn des dritten Semesters muss ich 

bestenfalls über eine gute Methodenkompetenz verfügen, weil ich erstmalig 

im Prinzip nach einem Jahr Theorie in die Lage versetzt werde damit auch 

praktisch in die Anwendung zu gehen.“ 

Interview 5 (S. 144): „Wichtig ist für mich eigentlich eher, dass man eine Sa-

che, wenn man sich den Beruf auch gewählt hat, länger an einer Sache dran 

ist. Man braucht halt Geduld und Konzentration [...]. Natürlich gibt es Unter-

schiede. Manche haben schon eine Lehre absolviert in dem Bereich und 

kommen dann nach Meißen. Die sind natürlich meistens schon tiefer drin als 

Jemand, der direkt vom Abitur gekommen ist. Aber das muss auch nicht im-

mer so sein, also das ist von Person zu Person unterschiedlich.“ 

Interview 7 (S. 170): „Im sechsten Semester, wenn sie dann hier bei uns sind, 

da ist das dann viel leichter mit dem Einstieg.“ 

Darüber hinaus wird von den Studierenden in den Praktika erwartet, 

dass sie sich selbst gut organisieren können und sozialkompetent auf-

treten. Hierbei wurde jedoch durch einen Befragten angeführt, dass die 

soziale Kompetenz bereits im Auswahlverfahren als Kriterium einge-

schätzt wird und somit grundsätzlich alle Studierenden über diese Kom-

petenz verfügen sollten. Jedoch kommt es auch dabei auf die individuel-

len Charaktere der Studenten an.  

Interview 1 (S. 81): „Natürlich brauche ich auch eine Sozialkompetenz, wo ich 

sage ich fühle mich auch mal in der Lage einmal ein Gespräch zu führen, mal 
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ein Telefonat entgegenzunehmen, mich hier ins Team zu integrieren. Wobei 

ich aber sage, dass das auch schon, also, dass die Schwelle, ob Jemand so-

zialkompetent ist - ja oder nein - versuchen wir eigentlich schon im Auswahl-

verfahren dahingehend festzustellen, sodass das eigentlich grundsätzlich da 

sein müsste.“ 

Interview 4 (S. 132): „Sie sollten höflich sein. Sie sollten freundlich sein. Sie 

sollten bemüht sein, Jedem, der ihnen - ich sag jetzt mal - Weisungen und 

Aufträge gibt sich dem gegenüber korrekt zu verhalten.“ 

Die beiden befragten Ausbilder in der staatlichen Einstellungsbehörde 

gaben hingegen an, dass es hilfreich wäre, wenn die Studierenden be-

reits erste grundlegende Kompetenzen im Umgang mit den Fachprog-

rammen aufweisen könnten. 

Interview 6 (S. 157): „Also die Praktikanten sollten auf jeden Fall sehr versiert 

sein im Umgang mit Word für Windows und Excel. Möglichst auch schon 

Kenntnisse mit dieser Software VIS, mit der elektronischen Aktenverarbeitung. 

Oder zumindest wissen, um was es sich dabei handelt.“ 

Interview 7 (S. 170): „Was auch ganz gut ist - speziell jetzt für die Behörde x - 

wenn die Praktikanten schon mal mit VIS.SAX Berührungspunkte hatten." 

Was hingegen in allen Behörden gleich eingeschätzt wurde ist die Tat-

sache, dass die Studierenden in den berufspraktischen Studienabschnit-

ten nach einer erfolgten fachgerechten Einarbeitung bereits selbststän-

dig arbeiten können und dies auch stets gefordert wird. 

Interview 4 (S. 132): „Ja, sie bekommen die Aufgabe Bescheide bzw. Wider-

spruchsbescheide zu fertigen, zum Beispiel Zwangsgeldfestsetzungsbeschei-

de. Ja, die haben sie selbstständig zu fertigen.“ 

Zu den Fähigkeiten im Umgang mit schwierigem Klientel konnten kaum 

Aussagen getroffen werden, da in fünf der sieben Befragungen deutlich 

wurde, dass die Studierenden während der Praktika weder direkt mit 

Bürgern in Kontakt stehen, noch es darüber hinaus in den meisten der 

befragten Behörden schwieriges Klientel gibt, mit denen die Studieren-

den Berührungspunkte haben könnten.  

Interview 1 (S. 82): „Das kann man hier wirklich schwer einschätzen, weil das 

schwierige Klientel haben wir hier bei uns vielleicht im Bürgerbüro, in der 

Wohngeldstelle und im Vollzugsdienst. Aber das sind so klassische Stellen 

des mittleren Dienstes. Also da würden unsere Studenten, ich sage mal, nur 

um mal einen Einblick zu bekommen mit den Stellen Berührungspunkte ha-

ben.“ 
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Interview 2 (S. 101): „Ob sie Bürgerkontakt haben hängt ja auch davon ab, 

welches ihrer Praxismodule sie absolvieren. Die Studenten werden hier mit 

einbezogen, wenn Gespräche sind. Aber, dass sie selbstständig dann schon 

Gespräche führen, das ist nicht der Fall.“ 

Interview 4 (S. 133): „Also Bürgerkontakt findet hier, das muss ich sagen, eher 

selten statt.“ 

Die Antwort zu diesem Aspekt fiel hingegen in der einzigen befragten 

kreisfreien Stadt deutlich anders aus. Laut Aussage der dort befragten 

Ausbildungsleiterin werden in dieser Behörde die Studierenden sofort 

mit Bürgern und demzufolge auch mit schwierigem Klientel konfrontiert. 

In diesem Zusammenhang wird angeführt, dass die Fähigkeiten im Um-

gang mit Bürgern durchaus bereits in den ersten beiden Semestern im 

Rahmen der Psychologielehrveranstaltungen noch besser trainiert wer-

den könnten.  

Interview 3 (S. 114): „Aber gerade in den Bereichen, weil Sie haben ja Leis-

tungsverwaltung, Sie haben Eingriffsverwaltung in den Semestern - das sind 

die Bereiche, wo es sofort zum Bürger geht. [...] Das könnte man auch noch 

mit in die ersten beiden Semester packen. Die Psychologie, ich weiß nicht, 

wann da bei Ihnen etwas davon dran kommt.“ 

Bei der ersten Befragung wurde zudem deutlich, dass man - sofern Bür-

gerkontakt besteht - die Fähigkeiten der Studierenden im Umgang mit 

den Bürgern grundsätzlich nicht verallgemeinern kann.  

Interview 1 (S. 82): „Es hängt natürlich auch davon ab, wie sich der Student 

auch schon vielleicht persönlich fortgebildet hat die letzten Jahre.“ 

Die Fähigkeiten der Studierenden in der Erstellung von Bescheiden 

wurden von vier der Befragten als nicht ausreichend eingeschätzt. Hier-

bei müsste von der Hochschule vor Antritt der Praktika noch mehr 

Grundwissen vermittelt werden, welches die Studierenden in den be-

rufspraktischen Studienabschnitten dann praktisch anwenden könnten.  

Interview 2 (S. 101): „Ja, also da ist die Einschätzung von den Ausbildern in 

den jeweiligen Ämtern, dass sie da noch nicht genug Rüstzeug von der Hoch-

schule mitbekommen um selbstständig Bescheide erarbeiten zu können.“ 

Interview 3 (S. 112): "Also die Fachkompetenz könnte meines Wissens nach 

noch ausgebaut werden, wenn die das erste Mal in die Praxis kommen. Denn 

wir haben den Rücklauf von den Bereichen - natürlich kommen die mit Fach-

wissen, aber es könnte noch konkreter sein. Ein großer Schwachpunkt ist die 

Erstellung von Bescheiden und das Bearbeiten von Widersprüchen.“ 
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Die verbleibenden drei Befragten konnten keine Aussage hinsichtlich 

dieser Kompetenz treffen, da in ihrer Verwaltungseinheit keine Beschei-

de gefertigt werden und sie somit auch nicht einschätzen konnten, über 

welche Kenntnisse die Studierenden hierbei tatsächlich verfügen. Eine 

der Befragten, welche selbst in der Vergangenheit Allgemeine Verwal-

tung an der Einrichtung studiert hatte, gab jedoch aus eigenen Erfah-

rungen den Hinweis, dass sich die Dozenten bei der Lehre der Be-

scheidtechnik mehr an der Praxis orientieren sollten.  

Interview 5 (S. 146): „Also ich finde halt, ich kann mich noch an meine Zeit zu-

rückerinnern, aber da ist ja schon viel passiert denke ich mal. Ich finde man 

muss das praxisorientierter gestalten. Also, das heißt bei uns fing die Be-

scheidtechnik auch mit den sieben Tatbestandsmerkmalen - Außenwirkung 

und so weiter - an. Und ich kam auch vom Abitur, also war auch relativ jung - 

19 - und ich wusste nicht, wovon er redet.“ 

4.2.3 Kategorie 3 - Gliederung der berufspraktischen Module 

Mithilfe der dritten Kategorie soll abgebildet werden, inwieweit die Be-

fragten mit der Einteilung und Organisation der berufspraktischen Stu-

dienabschnitte zufrieden sind bzw., ob es hierbei mögliche Änderungs-

vorschläge gibt. Dabei wurde deutlich, dass die drei interviewten Ausbil-

dungsleiter der Einstellungsbehörden mit der Einteilung in die fünf be-

rufspraktischen Studienabschnitte zufrieden sind, da hierdurch den Stu-

dierenden die Gelegenheit eröffnet wird in mehreren Verwaltungsberei-

chen einen Einblick zu erhalten.  

Interview 1 (S. 83): „Ich sag mal so, aus studienorganisatorischen Gründen 

finde ich es sinnvoll.“ 

Interview 2 (S. 102): „Also wir sind bisher mit diesen Modulen ganz gut zu-

recht gekommen.“ 

Interview 3 (S. 115): „Die Gliederung ist vom Prinzip her in Ordnung.“ 

Die Ausbilder innerhalb der Einstellungsbehörden sowie Ausbildungs-

stellen konnten hingegen hierbei keine Gesamteinschätzung vorneh-

men, sondern nur die entsprechenden Module, welche in der jeweiligen 

Ausbildungsstelle absolviert werden können, bewerten.  

Interview 5 (S. 147): „Ja, ich finde es an sich halt nicht schlecht für die Stu-

denten, dass sie in allen Bereiche oder eben in diese vier Bereiche reinkom-

men.“ 

Interview 7 (S. 172): „Kann ich ja jetzt nur für meinen Bereich sprechen.“ 
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Hinsichtlich des Zeitumfanges der einzelnen zu absolvierenden Praxis-

module fielen die Antworten unterschiedlicher aus, weshalb hierzu keine 

eindeutige Aussage getroffen werden kann. Ein Befragter gab hierbei zu 

Beginn an, dass es auch eine Frage vom zur Verfügung stehenden Zeit-

rahmen sei und, dass er nachvollziehen kann, dass eine Änderung des 

Zeitrahmens der einzelnen Module daher nur schwer möglich ist.  

Interview 1 (S. 84): „Ja, also das ist wieder die Frage vom Rahmen. Ich habe 

halt nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung und ich selber mag die elf Wochen 

Querschnittsverwaltung sehr, [...].“ 

Drei der Befragten sagten jedoch aus, dass sie den Zeitumfang grund-

sätzlich als gut bewerten, wobei es vorteilhaft wäre, wenn die Module 

alle dieselbe Dauer hätten.  

Interview 2 (S. 103): „Wir fanden bis jetzt die Vorgabe der Zeiten acht bis elf 

Wochen gut. Da kann sich ein Student gut einarbeiten und das auch vertiefen, 

um dann eben auch selbstständig zu arbeiten.“ 

Interview 5 (S. 147): „Ich finde es an sich, wie es jetzt ist, richtig gut. Also auf 

keinen Fall kürzer. Und länger, ich meine irgendwo muss man das Ganze ja 

auch irgendwie in diese Zeitdimensionen hineinkriegen in diesen sechs Se-

mestern. Insofern finde ich es gut. Das sind schon mehrere Wochen und da 

kann man wirklich auch Fälle von Anfang bis Ende, was ich auch sinnvoll fin-

de, dass man auch mal ein Endergebnis sieht, bearbeiten. Aber kürzer würde 

ich es definitiv nicht machen.“ 

Hingegen zwei der Experten führten an, dass der Zeitumfang der be-

rufspraktischen Module sehr knapp bemessen ist.  

Interview 3 (S. 116): „Ja, das ist sehr kurz. Also im Endeffekt sind das ja 28 

Wochen und wenn man die jetzt teilt einfach in der Mitte durch, dann passt 

das. Dann sind das 14 Wochen und das ist ordentlich.“ 

Interview 6 (S. 160): „Also das ist schon wirklich sehr, sehr knapp. Das könnte 

gerne ein bisschen mehr sein.“ 

Ein Ausbilder in einer Ausbildungsstelle konnte wiederum auch hierbei 

keine Gesamteinschätzung vornehmen, da er nicht alle Module betreut 

und somit erneut nur diejenigen Module einschätzen kann, die in seinem 

Referat von den Studierenden absolviert werden können. Daher konnte 

er bei dieser Frage nur eine Einschätzung hinsichtlich der Module Ein-

griffs- und Querschnittsverwaltung I abgeben.  



 40 

Interview 4 (S. 135): „Also ich denke, dass Eingriffsverwaltung über acht Wo-

chen gerade ausreichend ist. Für Querschnittsverwaltung I braucht man natür-

lich länger, weil die Studenten sich erfahrungsgemäß schwerer tun mit der Ei-

narbeitung ins Beamten- oder Tarifrecht, weil das für sie schwerer verständ-

lich ist.“ 

Jedoch wurde durch die Befragungen in allen Behörden deutlich, dass 

es nicht als sinnvoll erachtet wird, wenn die Studierenden bereits im 

zweiten Semester das erste Praktikum absolvieren würden. Hierbei gilt 

es als einheitliche Meinung der Experten, dass nach nur einem fach-

theoretischen Semester an der Hochschule zu wenige Fachkenntnisse 

vorliegen würden. Es wird als notwendig eingeschätzt, dass vor dem 

Beginn des ersten Praktikums bereits gewisse Kompetenzen vermittelt 

werden müssen.  

Interview 5 (S. 148): „Finde ich nicht. Also ich finde schon so eine Vermittlung 

von einigen Kompetenzen, insbesondere auch das mit den Rechtsverordnun-

gen und so weiter, wenn man frisch vom Abitur kommt oder so, finde ich es 

schon als notwendig erst einmal ein paar Sachen zu vermitteln - auch gerade 

die Einordnung, was es eigentlich alles für Rechtsgebiete gibt. Und ich finde 

halt nach nur einem Semester, finde ich zu wenig.“ 

Interview 7 (S. 173): „Ich sag mal so, je mehr fachliche Vorkenntnisse schon 

da sind, desto einfacher habe ich es als Ausbildungsleiter hier im Bereich. Da 

muss ich nicht ganz so viel erklären. Von daher ist mir persönlich ein Prakti-

kum zu einem späteren Zeitpunkt lieber. Das sollte so bleiben. Ansonsten 

würde ich ja der Theorie auch vorgreifen müssen, indem ich da quasi die Vor-

lesung nochmal halte.“ 

In diesem Zusammenhang merkte eine Ausbildungsleiterin an, dass es 

sehr wichtig sei, dass die Studierenden auch weiterhin im sechsten Se-

mester einen berufspraktischen Studienabschnitt absolvieren.  

Interview 3 (S. 116): „Und wichtig ist es auch, dass sie nach wie vor am Ende 

in der Praxis sind. Also das sechste Semester zum Beispiel, weil man da dann 

wirklich schon - da geht es ja dann auch um die Übernahme und die Einstel-

lung- und da möchte man den Studenten schon vorher vor Ort haben.“ 

Dabei handelt es sich jedoch um einen Aspekt, der in den Behörden 

unterschiedlich bewertet wird. In einem weiteren Interview wurde dahin-

gegen ausgesagt, dass es förderlich wäre, wenn die Studierenden - ähn-

lich wie beim ehemaligen Diplomstudiengang - nicht im sechsten, son-

dern bereits im fünften Semester in der Praxisbehörde eingesetzt wer-
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den würden. Die Ausbildungsleiter hätten somit während des sechsten 

Semesters ausreichend Zeit, um den Einsatz der Studierenden nach 

dem abgeschlossenen Studium sorgfältig zu planen.  

Interview 1 (S. 83): „Ich selber hatte damals noch nach Diplomstudiengang die 

Praxiseinsätze, wo ich im sechsten Semester nochmal an der Hochschule war 

und im fünften Semester im Praxiseinsatz war, das hat mir ganz gut gefallen, 

weil da konnte ich mich hier nochmal bewähren und dann hatte der Arbeitge-

ber wiederrum noch ein halbes Jahr Zeit um zu sagen, ja okay ich habe den 

ein ganzes Jahr lang jetzt kennengelernt und jetzt kann ich mir ein halbes 

Jahr lang überlegen, wo setze ich den später dann mal ein. Also das ist das, 

was ich jetzt ein bisschen schade finde. Ich versuche im Prinzip für die Stu-

denten im sechsten Semester schon eine Lösung zu finden, wo es mit denen 

mal weitergeht und habe sie so richtig erst ein Semester kennenlernen kön-

nen.“ 

Die Frage danach, ob die Studierenden in der jeweiligen Behörde 

grundsätzlich in allen Modulen behördenintern ausgebildet werden kön-

nen, richtete sich lediglich an die Einstellungsbehörden. Hierbei fielen 

die Antworten derart aus, dass hierzu zwar die Möglichkeit besteht, aber 

es oft schwierig ist geeignete Stellen für das Modul der Leistungs- und 

Planungsverwaltung zu finden.  

Interview 1 (S. 86): „Also grundsätzlich ja. Aber Leistungsverwaltung ist 

schwer.“ 

Interview 2 (S. 102): „Wobei es schon schwierig ist für uns Einsätze in Betrie-

ben zu organisieren oder auch in der Planungsverwaltung.“ 

Die befragten Behörden haben keine Kooperationsvereinbarungen mit 

anderen öffentlichen Stellen. Daher können sich die Studierenden 

grundsätzlich eigenständig bei allen möglichen in Frage kommenden 

Behörden bewerben und sind hierbei nicht etwa an einzelne Kooperati-

onsbehörden gebunden. Eine Ausnahme bildet eine Ausbildungsstelle. 

Dort absolvieren die eigenen Auszubildenden einzelne Praxisabschnitte 

in der Stadt x und Auszubildende dieser Kommune gehen für ausge-

wählte Praktika in die staatliche Behörde. Da die Ausbildungsstelle 

selbst keine Studierenden an der HSF Meißen ausbildet, gilt diese Ver-

einbarung jedoch lediglich für die Auszubildenden nach Berufsbildungs-

gesetz.  

Interview 5 (S. 142): „Aber ich betreue weiterhin eben Azubis hier im Referat, 

weil wir sind ja hier im Personalreferat des x - also von der Personalseite her 
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sowohl Azubis, Praktikanten betreue ich also auch vorrangig Auszubildende 

für Fachangestellte für Bürokommunikation bzw. auch aus der Stadt x. Da ha-

ben wir eine Kooperation mit der Stadtverwaltung x, dass die mehr in dieses 

Beamtenrecht reinkommen und unsere Azubis gehen auch dann für ein paar 

Wochen in die Stadt x, dass sie mal eine Kommune sehen.“ 

4.2.4 Kategorie 4 - Kooperation mit der HSF Meißen 

Im Rahmen der vierten Kategorie soll dargestellt werden, wie die Befrag-

ten der Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen die Kooperation 

mit der HSF Meißen bewerten. 

In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass man zwischen den Ein-

stellungsbehörden und Ausbildungsstellen unterscheiden muss. Wohin-

gegen die Befragten der Ausbildungsstellen aussagten, dass kaum 

Kooperation oder Berührungspunkte mit der Einrichtung bestehen, be-

werteten die Vertreter der ausgewählten Einstellungsbehörden die Koo-

peration durchaus als gut. 

Interview 1 (S. 87): „Also ich selber finde die Zusammenarbeit gut, weil man in 

Prozessen einbezogen wird. Die Praxiskonferenzen waren jetzt auch relativ 

regelmäßig wieder geführt, wo man über neue Entwicklungen im Prinzip in-

formiert wurde und, ich sage mal, Stellung dazu nehmen kann.“ 

Interview 3 (S. 118): „Also ich sag mal, wir kommen mit allen Mitarbeitern 

wunderbar klar. Wir können jederzeit anrufen und fragen und die Fragen wer-

den uns auch beantwortet. Und im Laufe der Jahre haben wir ja auch wirklich 

eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Das kann man jetzt nicht anders sagen. 

Aber so dieser gesamte Körper Hochschule - also mit den einzelnen Kollegen 

und Kolleginnen kommen wir prima klar - das wären Dr. Hocke und Frau 

Mayer im Auswahlverfahren, das klappt ganz prima und sie ist ja auch schon 

so ein alter Fuchs und macht das schon viele Jahre.“ 

Die Antworten der Befragten innerhalb der Ausbildungsstellen gestalte-

ten sich hingegen wie folgt.  

Interview 6 (S. 159): „Überhaupt nicht. Der einzige Kontakt ist wirklich nur mit 

dem Referat Fortbildung. Also Aus- und Fortbildung.“ 

Zu erwähnen ist hierbei zudem, dass zwei der Befragten keine konkrete 

Antwort auf die gestellte Frage gegeben haben.  

Interview 5 (S. 148): „Naja, bei uns ist ja die Aus- und Fortbildung Meißen an-

gesiedelt. Also bei uns ist ja das Nachbarreferat, also das Referat 13, zustän-

dig für die Hochschule, sodass wir dann viel mitkriegen- jetzt auch von der 
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Struktur an sich und Probleme, Dozenten, weniger Studenten, da das ja meis-

tens draußen geregelt wird.“ 

Weiterhin konnte sich ein Interviewpartner einer Ausbildungsstelle bei 

der Bewertung der Kooperation nicht konkret auf die berufspraktischen 

Studienabschnitte beziehen, da es kaum Berührungspunkte zwischen 

beiden Parteien gibt. Vielmehr schätzte er die allgemeine Zusammenar-

beit positiv ein.  

Interview 4 (S. 135): „Die Kooperation ist gut. Bei den Praktikanten haben wir 

allerdings kaum Berührungspunkte. Die Praktikanten melden sich bei uns und 

wollen bei uns ein Praktikum machen, das machen die ja selbstständig oder 

bewerben sich selbstständig. Damit hat die Fachhochschule insoweit ja nichts 

zu tun. Aber soweit wir die Fachhochschule bisher um Aushänge gebeten ha-

ben, bspw., dass wir bereit sind Praktikanten zu nehmen, dass wir die und die 

Betätigungsfelder zu bieten haben, dann hat die Fachhochschule das auch 

gemacht und deswegen bewerte ich die Kooperation gut. Dadurch, dass ich 

auch noch als Korrektor für Bachelor-Arbeiten eingesetzt bin, kann ich durch-

aus sagen, dass ich mit der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule zufrie-

den bin.“ 

Die Frage nach der Häufigkeit des Kontaktes mit Mitarbeitern der HSF 

Meißen wurde ebenso vielfältig beantwortet. Hierbei gaben nur zwei der 

Befragten an, dass häufiger Kontakt mit der Einrichtung bestehe.  

Interview 1 (S. 85): „Also im Prinzip haben wir Kontakt schon beim Auswahl-

verfahren. Wir sind ja auch beim Auswahlverfahren dann jedes Jahr mit dabei. 

Also wir haben dort mit den Kollegen Kontakt. Wir haben mit den Kollegen 

Kontakt hinsichtlich der Praxispräsentationen - also auch dann mit Lehrperso-

nal, wo wir ja auch immer dazu darum gebeten werden daran teilzunehmen 

und die Studenten zu prüfen. Ja, dann noch so diverse Veranstaltungen, wie 

diese 25-Jahr-Feier im November. Da kommt man auch mit dem Ein oder An-

deren ins Gespräch. Ich selber mache auch immer beim Tag der offenen Tür 

mit - zweimal im Jahr. Im Januar und im September. Das hat sich auch aus 

der Historie so ergeben, dass die Stadt x als Vertreter aller kommunaler Ein-

stellungsbehörden anwesend ist. Und so geht es mir eigentlich gut damit, 

dass ich auch mal viele Hintergründe erfahre und sehe, dass es meinen Stu-

denten auch wirklich gut geht.“ 

Interview 3 (S. 117): „Also gerade, wenn es jetzt um die Einsätze wieder geht 

- also wer geht wann wohin - also da haben wir bestimmt in der Woche einmal 

mit irgendwem von dort zu telefonieren. Sei es jetzt AV oder SV. Oder lassen 

Sie es so aller zwei Wochen sein. Aber gerade wenn es um die Einsätze geht 

mit den Formularen, die dann ausgefüllt werden müssen, und das Ganze 
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dann. Da klingel ich doch bei Frau Scholz mal an und frage, wie sie es haben 

wollen - schicke ich es per Post oder per Mail. Und das geht dann ganz un-

kompliziert. Also wir haben eigentlich schon, man könnte sagen, regelmäßig 

miteinander zu tun.“ 

Die verbleibenden drei Befragten gaben an, dass sie sehr wenig bis gar 

keinen Kontakt mit Mitarbeitern der HSF haben. Darüber hinaus entfiel 

die Frage nach der Häufigkeit des Kontaktes bei denjenigen Befragun-

gen, wo ohnehin die Kooperation verneint wurde.  

Interview 2 (S. 103): „Neben der Praxiskonferenz dann eigentlich weniger. Es 

gibt einen bestimmten E-Mail-Verkehr, wenn Dinge von der Fachhochschule 

abgefragt werden, aber ansonsten besteht eigentlich neben der Praxiskonfe-

renz kein großartiger Kontakt.“ 

Interview 4 (S. 136): „Nein. Das habe ich nicht, das muss man ehrlich sagen.“ 

Eine weitere Frage hinsichtlich der Kooperation zwischen Einstellungs-

behörden bzw. Ausbildungsstellen und der Hochschule widmete sich 

den Praxiskonferenzen. Jedoch handelt es sich, wie bereits unter Kapitel 

3.2.2 erwähnt, um eine Frage, die nur von den Ausbildungsleitern be-

antwortet werden konnte, da nur diese an dieser Veranstaltung teilneh-

men. Daher wurden nur drei der sieben Interviewpartner hinsichtlich 

dieses Kooperationsformates befragt. Hierbei fielen die Antworten sehr 

ähnlich aus. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Praxiskonfe-

renzen als sinnvoll eingeschätzt werden, um neue Informationen über 

eventuelle Veränderungen seitens der Hochschule zu erhalten. Grund-

sätzlich werden die Themen von der Einrichtung vorgegeben, wobei 

auch die Ausbildungsleiter im Vorfeld Themenvorschläge einreichen 

können. Als Ziel dieser Veranstaltungen wird es angesehen, dass die 

Ausbildungsleiter untereinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen 

austauschen können.  

Interview 1 (S. 87): „Ja genau, da nehmen nur Vertreter aus den Einstellungs-

behörden teil. Ach, welche Themen hatten wir denn zuletzt? Was im Prinzip 

oft thematisiert ist, ist das Auswahlverfahren - wie könnte man das Auswahl-

verfahren eventuell verbessern, um auch an noch mehr Studenten zu kom-

men. Unter der Promesse wir brauchen ja eigentlich viel mehr Studenten, 

aber wir brauchen natürlich auch die jungen Menschen dazu, die Studenten 

werden wollen. Was wird denn noch thematisiert? Ungleichbehandlung der 

Studenten - das ist auch ständig auf der Tagesordnung. Ja, doch. Verschie-

dene Vergütungsgefälle, Urlaubsgefälle, verschiedene Art und Weisen der 

Handhabung bei Entgeltfortzahlung - also Krankenschein. Da versucht man 
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eigentlich immer so ein bisschen auf einen Nenner zu kommen. Also versucht 

im Prinzip so unter den Praxispartnern bei vielen Dingen, wo der Ausbildungs-

leiter auch irgendwo eine Entscheidungsfindung treffen kann, auf einen Kon-

sens der Praxispartner da zu stoßen, damit es auch die Hochschule einfacher 

hat, zu sagen das machen jetzt Alle so.“ 

Interview 2 (S. 103): „Es dient ja vordergründig auch dazu die Ausbildungslei-

ter über Neuerungen an der Hochschule zu informieren.“ 

Diejenigen Behörden, die die Kooperation mit der HSF Meißen verneint 

haben, wurden daher gefragt, ob der Wunsch nach einer solchen be-

steht. Hierbei wurde deutlich, dass hierfür keine Notwendigkeit gesehen 

wird und zudem auch nicht genügend Zeit zur Verfügung steht.  

Interview 5 (S. 150): „Naja, ich denke mal schon, dass Kooperation schon 

nicht schlecht ist. Aber dann müsste in der Verwaltung auch unser Ausbil-

dungsstatus, also, dass das wie wir das als Ausbilder machen jungen Leuten 

Wissen zu vermitteln und Möglichkeiten zu geben sich weiterzubilden, mehr 

Augenmerk geschenkt werden. Weil ich mache das neben meiner normalen 

Arbeit und das ist der eigentliche Knackpunkt.“ 

Interview 7 (S. 173): „Bisher hat das alles gut funktioniert. Ich wüsste jetzt gar 

nicht, was man großartig an Problemen zu besprechen gehabt hätte mit der 

Fachhochschule. Aber aus meiner Sicht kann das so bleiben, dass es über 

das Referat 13 läuft.“ 

Ein von der HSF organisierter behördenübergreifender Erfahrungsaus-

tausch der Ausbilder wurde als nicht zielführend bewertet, da bei der 

Vielzahl der Ausbilder keine konstruktive Diskussion geführt werden 

könne. Eine Ausbildungsleiterin führte in diesem Zusammenhang an, 

dass die Teilnahme der Ausbilder an den Praxiskonferenzen unrealis-

tisch sei, aber, dass jedoch für die Ausbilder eventuell eine extra Form 

zum Austausch untereinander geschaffen werden könnte.  

Interview 1 (S. 88): „Ja, also ich halte es für schwierig die Ausbilder dort mit 

nach Meißen zu konferieren. Ich denke das würde den Rahmen einer kons-

truktiven Zusammenarbeit auch sprengen.“ 

Interview 2 (S. 104): „Ich glaube, dass man das nicht mehr geordnet leiten 

könnte, wenn jede Behörde ihre 50 bis 100 Ausbilder mitbringen würde. Aber 

man könnte natürlich seitens der Hochschule schon anbieten für die Ausbilder 

in der Praxis nochmals extra eine Form geschaffen würde, wo sie sich aus-

tauschen können.“ 
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4.2.5 Kategorie 5 - Bewertungsinstrumente des Praktikums 

Die fünfte Kategorie behandelt die Bewertungsinstrumente des Prakti-

kums, d. h. das Praxiszeugnis, den Praxisbericht sowie auch die Praxis-

präsentation.  

Das Praxiszeugnis wurde von fünf der Befragten als gut und ausrei-

chend für eine aussagekräftige Bewertung der Studierenden einge-

schätzt.  

Interview 4 (S. 136): „Ja, im Praxiszeugnis ist auf jeden Fall genügend Raum 

geboten zunächst einmal für standardisierte Leistungsbewertungen, aber 

auch für individuelle Ergänzungen, die vielleicht noch ein besseres Bild über 

den Studenten vermitteln können. Insgesamt sollte das Zeugnis so gelassen 

werden." 

Interview 5 (S. 152): „Ja, an sich finde ich das okay. Gerade auch das Zeugnis 

mit diesen Fachkompetenzeinschätzungen, das sind ja - genau - Fachkompe-

tenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Die 

Kompetenzen sind schon wichtig.“ 

Interview 7 (S. 174): „Das sind ja die vier Bereiche - die Kompetenzen. Das ist 

ganz gut. Nein, an diesem Beurteilungsbogen habe ich jetzt eigentlich nichts 

auszusetzen. Es ist vor allem noch ein bisschen Raum um auch selber mal 

noch etwas zu erörtern, was man jetzt nicht unbedingt mit Noten ausdrücken 

kann. Das finde ich eigentlich gut.“ 

Zwei Ausbildungsleiter gaben hingegen an, dass das Zeugnis sowie die 

Bewertungskriterien noch deutlich ausführlicher gestaltet werden könn-

ten.  

Interview 1 (S. 88): „Also es ist besser gestaltet als beim Diplomstudiengang. 

Ich finde es vielleicht etwas oberflächlich, weil ich habe ja nur die Möglichkeit 

vier verschiedene Bereiche oder Kompetenzen zu bewerten. Das ist sehr zu-

sammengefasst, sage ich mal so, die einzelnen Punkte.“ 

Interview 3 (S. 121): „Also die Bewertungskriterien könnten noch etwas tiefer 

gehen. Das ist eigentlich zu wenig. [...] Wenn man da noch ein bisschen tief-

ergehen würde, wäre das sicher noch etwas objektiver von der Bewertung 

her.“ 

Die Mehrheit der Befragten vertrat daher die Meinung, dass die Bewer-

tungskriterien nicht nochmals aufgeschlüsselt werden müssen. Sollte 

individueller Ergänzungsbedarf bestehen, kann dies in dem hierfür vor-

gesehen Feld vorgenommen werden.  
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Interview 5 (S. 152): „Ich kann mir darunter etwas vorstellen und wenn Bedarf 

besteht, kann man ja in diesem freien Feld noch Besonderheiten formulieren 

und wenn mal ein Ausbilder sagt „soziale Kompetenz-da fehlt etwas oder das 

ist halt sehr gut ausgeprägt oder bei der Fachkompetenz sollte noch etwas 

nachgesteuert werden“ dann kann er sich ja hier auslassen. Das ist meine 

Meinung. Aber ich kann mit dem Zeugnis etwas anfangen.“ 

Der Praxisbericht wurde vordergründig als sinnvoll eingeschätzt und 

sollte daher beibehalten werden. Zum einen ist es eine gute Möglichkeit 

zur Auswertung und nochmaligen Reflexion der Praxiserfahrungen sei-

tens der Studierenden und zum anderen wird es auch als hilfreiches 

Feedback für die Ausbildungsleiter oder Ausbilder angesehen. 

Interview 2 (S. 105): „Ich halte das für sehr gut. Aus dem Grund, weil ich das 

vor vielen Jahren bei meinem mittleren Dienst schon einmal eingeführt hatte, 

dass Jeder in der Praxis über seinen Praxiseinsatz etwas schriftlich festhält. 

Einfach auch, weil es zur Reflexion, zur Vertiefung des Wissens dient, wenn 

man etwas schriftlich wiedergibt. Ja, da muss man sich mit etwas nochmals 

ganz anders auseinandersetzen, wenn ich etwas schreibe und gliedere.“ 

Interview 5 (S. 151): „Also was schön ist finde ich, dass die Studenten einen 

Praxisbericht schreiben müssen. Das finde ich gut, weil da sieht man dann 

eben auch hat er es verstanden oder eben nicht - also weiß er, wo er ist und 

hat er auch so, was er für Aufgaben hatte, kann er dies gut einordnen. Das 

finde ich schön. Auch als Feedback für die Ausbilder.“ 

Jedoch wurde hierbei auch von drei der Befragten angeführt, dass es 

sich beim Praxisbericht vielmehr um ein Instrument der Hochschule 

handelt, welches dazu dient, kontrollieren zu können, inwieweit die An-

forderungen an das Praktikum tatsächlich erfüllt werden. Aus Sicht die-

ser Interviewpartner ist der Praxisbericht nicht zwingend notwendig, um 

die gewonnenen Praxiserfahrungen der Studierenden nochmals darzus-

tellen.  

Interview 1 (S. 89): „Der Praxisbericht, also habe ich jetzt immer den Eindruck, 

soll ja mehr oder weniger nur auch ein Instrument für die Hochschule sein um 

zu überblicken, ob die Einstellungsbehörden im Prinzip auch wirklich studien-

relevante Inhalte vermitteln und auch praktisch dort anwenden lassen. Von 

daher, um da eine Einschätzung dahingehend von dem Studenten nochmal 

von der Praxis gesondert von dieser Einschätzung hier abzuverlangen halte 

ich den Praxisbericht dann nicht für geeignet.“ 

Interview 4 (S. 137): „Ich denke schon. Aber ich denke diese Frage richtet sich 

auch mehr an die Fachhochschule selbst. Die Fachhochschule selbst weiß ja 
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nicht, was im Praktikum ganz genau so abläuft und deswegen ist sie natürlich 

auf solch einen Praxisbericht auch angewiesen. Sie will ja weiterhin auch ge-

währleisten, dass sich die Studenten Praktikumsstellen suchen, bei denen sie 

wirklich auch zielgerecht ausgebildet werden und nicht Praktikumsstellen, die 

die Studenten zum „Kaffeekochen“ benutzen. Deswegen ist für mich selbst 

der Praxisbericht eine Bestätigung von dem was ich ohnehin schon weiß oder 

zu wissen glaube durch die Gespräche mit den Studenten.“ 

Von einem Ausbildungsleiter wurde zudem der Hinweis gegeben, dass 

die Studierenden im Rahmen des Praxisberichtes zusätzlich zu den bis-

herigen Inhalten noch die individuellen Arbeitsbedingungen, wie z. B. 

Räumlichkeiten der Büros, Computertechnik usw., beschreiben könnten. 

Dabei würde die Fachhochschule einen Einblick über die zu Verfügung 

stehenden Studentenarbeitsplätze der einzelnen Behörden bekommen 

und bewerten ob diese den Anforderungen entsprechen. 

Interview 1 (S. 98): „Was man vielleicht in Anbetracht der gesamten Ausbil-

dung vielleicht auch beim Praxisbericht noch mit überprüfen könnte das sind 

dann auch solche Tatsachen halt - wie wurde der Student auch - also, ob er 

einen ordentlichen Arbeitsplatz hatte und so etwas. Das könnte ich mir noch 

vorstellen, dass man das auch mit hinterfragt, weil das habe ich jetzt auch von 

Gesprächen mit unseren Studenten, die wiederrum das auch von Anderen 

gehört haben, mitbekommen, dass man dem nicht immer so richtig gerecht 

wird.“ 

Wie oben bereits angeklungen, stellt der von den Studierenden zu ers-

tellende Praxisbericht auch eine hilfreiche Rückkopplung für die Befrag-

ten hinsichtlich ihrer weiteren Tätigkeit als Ausbildungsleiter bzw. Aus-

bilder dar. Bei zwei der geführten Interviews wurde jedoch deutlich, dass 

mit den Studierenden bereits im Vorfeld Gespräche geführt werden, wo-

bei sie das Praktikum einschätzen sollen, sodass ggf. bei bestehendem 

Handlungsbedarf rechtzeitig noch während des entsprechenden Prakti-

kums entgegengesteuert werden kann. Zudem ist es auch für die Aus-

bildungsleiter eine geeignete Möglichkeit, um die Ausbildung vor Ort 

durch die jeweiligen Ausbilder innerhalb der Behörde in den verschiede-

nen Ämtern oder Bereichen einzuschätzen und zu überblicken. 

Interview 1 (S. 90): „Ich sehe das auch immer so ein bisschen als Instrument - 

so wie die Hochschule das für die Einstellungsbehörden sieht, so sehe ich das 

im Prinzip für unsere ausbildenden Fachkräfte vor Ort. Einfach um zu schau-

en, ob es insoweit läuft, wie man es sich vorstellt.“ 
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Interview 2 (S. 106): „Ja, das auf jeden Fall, weil es geht ja auch um die Ein-

schätzung - also das, was dem Studenten gut gefallen hat und nicht gut gefal-

len hat. Und die machen das auch so kritisch und von daher ist es ein gutes 

Mittel, um dann auch zu reflektieren, was wir denn da noch anders machen 

können, wenn da irgend etwas kritisiert worden ist.“ 

Interview 4 (S. 137): „Ich frage den Praktikanten oder die Praktikantin immer 

von Zeit zu Zeit, wie es ihnen im Praktikum geht und, ob sie Veränderungen 

möchten, ob sie wie gesagt auch gerne mal andere Themengebiete berühren 

möchten und versuche so ständig herauszufinden, ob die Praktikanten mit ih-

rem Praktikum zufrieden sind. Und ob es für sie letztendlich auch praxis-und 

studiumsförderlich ist. Ja, sodass ich überrascht wäre, wenn mir ein Praktikant 

beim Praxisbericht mitteilen würde, dass das Praktikum ganz schlecht war.“ 

Die Hinweise zur Bewertung des Praxisberichtes wurden weitestgehend 

als ausreichend empfunden, weshalb hieran keine Veränderungen vor-

genommen werden sollten. Einem Ausbildungsleiter waren diese Hin-

weise allerdings nicht bekannt und weiterhin gab eine Ausbildungsleite-

rin offenkundig zu, dass sie diese Hinweise noch nicht genutzt hat. Auf-

grund dessen ist es vielleicht eine hilfreiche Anmerkung an die Hoch-

schule die Verfügbarkeit dieser Hinweise noch stärker zu kommunizie-

ren.  

Interview 1 (S. 90): „Also die habe ich mir noch nicht durchgelesen und die 

kenne ich auch nicht. Die kenne ich nicht, nein.“ 

Interview 3 (S. 124): „Da habe ich noch nie reingeguckt.“ 

Interview 5 (S. 152): „Nein, also meiner Meinung nach nicht ausführlicher. 

Weil, gut ich kann damit natürlich etwas anfangen, weil ich selber Meißen-

Absolventin gewesen bin und da ist das nicht alles für mich böhmische Dörfer. 

Natürlich der, der vielleicht nicht in Meißen war - aber ich denke trotzdem, 

dass es ausreichend ist.“ 

Bei der Frage nach weiteren Möglichkeiten, die Praxiserfahrungen aus-

zuwerten, wurde stets auf die Praxispräsentationen verwiesen. Daher 

kann festgehalten werden, dass grundsätzlich kein Wunsch nach einer 

Alternative zum Praxisbericht besteht. Eine Befragte führte in diesem 

Zusammenhang an, dass dies den Rahmen des Praktikums sprengen 

würde und sich die Studierenden dann nur noch schwer auf die wesent-

liche alltägliche Verwaltungsarbeit konzentrieren könnten.  
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Interview 5 (S. 153): „Aber die Studenten sollten sich ja auch auf den Praxis-

einsatz konzentrieren und wenn sie dann noch zusätzlich noch Dies und Das 

zu erledigen haben, dann werden die meiner Meinung nach zu überfrachtet.“ 

Weiterhin wurde erfragt, wie die Experten die Tatsache bewerten, dass 

die Praxisbewertungen nicht in die Endnote des Bachelor-Abschlusses 

einfließen. Hierbei fielen die Antworten deutlich unterschiedlicher aus, 

weshalb ein pauschalisiertes Ergebnis nicht formuliert werden kann. Vier 

der Befragten gaben an, dass die Praxisbewertungen nicht in die Endno-

te einfließen sollen, da sie sehr subjektiv geprägt sind und zudem die 

Handhabung bei der Bewertung durch die einzelnen Behörden oft sehr 

unterschiedlich ist. Die verbleibenden drei Interviewpartner vertreten 

jedoch die Meinung, dass die Praxisbewertungen definitiv mit in die 

Endnote - zumindest anteilsmäßig - einfließen sollten, da dadurch den-

noch die praktischen Fähigkeiten der Studierenden besser eingeschätzt 

werden können.  

Interview 1 (S. 93): „Finde ich gut. Weil so eine praktische Bewertung sehr, 

sehr subjektiv ist.“ 

Interview 2 (S. 106): „Wäre eben jetzt auch sehr schwierig, weil es eben sehr 

unterschiedlich gehandhabt wird und die Messlatte überall auch anders hoch 

hängt.“ 

Interview 3 (S. 121): „Und schade ist auch, dass diese Beurteilung - und das 

ist ein großes Manko - das haben wir auch jetzt gesagt, wo wir dort waren, 

dass diese Beurteilungen nirgendwo mit einfließen. Das hätten wir so gern 

und auch die Studenten hätten das gern. Weil es ist eine Leistung, es ist 

trotzdem eine praktische Leistung. Leider spielt es überhaupt keine Rolle. Na-

türlich gibt es die Praxispräsentation, ja. Das ist ein Bereich von den dreien, 

den ich vorstellen werde. Die haben Sie leider auch nur „bestanden“ oder 

„nicht bestanden“.“ 

Die Abschlussbewertungen werden in allen Behörden durch die ent-

sprechenden Ausbilder durchgeführt, wobei alle beteiligten Mitarbeiter 

der Verwaltungseinheit einbezogen werden, die Kontakt mit den Studie-

renden hatten und diesen Aufgaben übertragen haben.  

Interview 5 (S. 154): „Also wir stimmen uns ab. Je nachdem, wie viele mit be-

teiligt waren, die auch Aufgaben mit gegeben haben. Wir sprechen darüber 

und zum Schluss mache es ich gemeinsam mit dem Referatsleiter und der 

macht dann auch nochmal ein Abschlussgespräch, wo er auch ein Feedback 

gibt bzw. halt auch fragt, was wir verbessern können oder was ihm nicht so 

gefallen hat, was ihm gefallen hat.“ 
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Die Praxispräsentation wurde lediglich von einer Ausbildungsleiterin und 

zusätzlich von einer weiteren Ausbilderin als sinnvoll bewertet. Zudem 

wird es von diesen als bedauerlich empfunden, dass die Praxispräsenta-

tionen künftig entfallen sollen. 

Interview 2 (S. 108): „Ich habe an vielen Präsentationen teilgenommen und 

zwar auch nicht nur von eigenen Studenten, sondern auch von anderen Stu-

denten. Und ich empfand das als Bereicherung. A ist es auch eine entspannte 

Aufgabe für die Studenten - das auszuprobieren so eine Präsentation - und 

wir bieten den Studenten auch dann an, die Präsentation in dem Amt oder in 

dem Team, wo sie waren, dort schon mal zu erproben. Da werden ihnen dann 

auch nochmals Hinweise gegeben, was sie beachten sollten. Und bei den 

Studenten haben wir auch gemerkt, dass sie das sehr gewissenhaft vorberei-

ten und tolle Präsentationen erstellt haben. Also daran wird ja ersichtlich, dass 

das auch als Aufgabe wahrgenommen wird auch wenn es keine Note in dem 

Sinne gibt, sondern nur "bestanden" oder "nicht bestanden". [...] Ich finde [die 

Abschaffung derer] nicht gut, weil das eben eine Art und Weise ist, dass der 

Student sich dort auch erproben kann.“ 

Die restlichen Befragten konnten entweder diese Prüfungsform nicht 

einschätzen, da sie noch nie an einer solchen teilgenommen haben, 

oder empfinden sie als nicht zielführend und zudem als ressourcenver-

schwendend.  

Interview 1 (S. 92): „Ja, da gibt es ja die Praxispräsentation. Die halte ich aber 

auch für nicht zielführend und ich weiß, dass die ja jetzt mit der neuen Modul-

folge abgeschafft werden soll. Das soll ja ab 01.09.2018 greifen. Man will im 

Prinzip im Rahmen der Akkreditierung des Studienganges erreichen, dass ich 

die Credits, die ich in der Praxis sammle ohne Praxispräsentation möglich 

sind. Weil man die Praxispräsentation mehr oder weniger als sehr ressour-

cenverschwendend betrachtet.“ 

Diejenigen Ausbilder, die in der Vergangenheit noch an keiner Praxis-

präsentation teilgenommen hatten, wurden daher gefragt, ob grundsätz-

lich Interesse an der Teilnahme bestehe. Hierbei bekundete jedoch le-

diglich eine Ausbilderin Interesse. Hinsichtlich der Praxispräsentation 

wurde darüber hinaus noch ein Vorschlag unterbreitet. Eine Ausbil-

dungsleiterin führte an, dass an Stelle der Praxispräsentation, ähnlich 

wie bei der Sozialverwaltung, eine Praxisprüfung durchgeführt werden 

könnte, welche dann auch an der Hochschule stattfinden und bewertet 

werden würde. Diese dort erreichte Punktzahl könnte durchaus in die 
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Endnote einfließen, da es eine an der HSF abgelegte Prüfungsleistung 

darstellt.  

Interview 3 (S. 125): „Und da muss ich wieder so einen kleinen Schlenker ma-

chen zur Sozialverwaltung. Dort läuft es nämlich ganz anders. Die haben eine 

Praxisprüfung. Die haben in der Woche, wo Sie die Präsentation haben oder 

eine Woche eher, haben sie drei Tage, wo sie in den drei Modulen, die sie 

auch haben, richtig eine mündliche Prüfung ablegen. Die werden auch richtig 

fachlich und teilweise wird aus der Theorie sozusagen dann der Zusammen-

hang hergestellt von dem Fachbereichsleiter - meistens der Herr Weise - die 

haben richtig eine Prüfung und die wird bewertet. Und die geht mit ein die Prü-

fung. Das ist auch gut. Weil die erzählen in der Regel von ihrer Praxis, zum 

Beispiel eben wie eine Fallbearbeitung, eine Prüfung, eine Antragsprüfung er-

folgt, wie ich zu einem Ergebnis komme. Natürlich ist es dort einfacher, weil 

es eben meistens nur um das Sozialrecht geht. Es ist ein bisschen Allgemei-

nes Verwaltungsrecht mit dabei, dann manchmal eben auch noch besonde-

res. Vielleicht könnte man sowas ja auch bei der Allgemeinen Verwaltung ma-

chen. Ich meine Sie haben Leistungsverwaltung, Sie haben Eingriffsverwal-

tung - ich weiß nicht inwieweit jetzt vielleicht Personal eine Rolle spielt. Natür-

lich ist dann auch die Praxis wieder gefordert. Sie müssen dann natürlich das 

Richtige in der Praxis auch sehen, das ist sicherlich die Schwierigkeit. Aber 

ich habe zum Beispiel und das mache ich mit der Sozialverwaltung so diese 

Beurteilungen, die Sie bekommen, da sind ja vorne die Tätigkeiten genannt, 

was Sie für Arbeiten verrichtet haben. Diese Zeugnisse könnte die Behörde 

an Frau Scholz schicken. Und in Vorbereitung dieser Prüfung wissen die Do-

zenten, was denn im Praktikum gemacht wurde. Und anhand dieser könnten 

die ja fiktiv eine Prüfung machen. Frage - Antwort, Frage - Antwort. Oder 

wenn eben hier steht "Widerspruch bearbeitet nach dem Gesetz X" dann 

könnte der Dozent fragen nach welchem Paragrafen dies geprüft wird oder 

irgendwie. Also ich schicke die Zeugnisse dahin und das nehmen die mit als 

Grundlage für die Prüfung. Die fragen dann natürlich auch noch einen theore-

tischen Teil ab, was die vorher in den Semestern in der Theorie hatten, weil 

die halt Spezialisten sind. Es ist ein Stück weit einfacher. Aber es ist eine klei-

ne mündliche Prüfung - also drei haben die sogar - und da erhalten die Punkte 

und die gehen mit ein. Und da freuen die sich, wenn die dort sogar 13 oder 14 

Punkte kriegen in dieser Prüfung. Die Praxisprüfung ist wirklich so für die Stu-

denten der krönende Abschluss. Manchmal kämpfen sie ja bei anderen Prü-

fungen, wo man dann hofft, dass man überhaupt bestanden hat. Aber bei der 

Praxisprüfung kann man ja wirklich nur über das reden, was auch wirklich 

vermittelt wurde. Ich weiß es jetzt nicht, ob die anderen Behörden da auch ih-

re Sachen hinschicken, aber ich habe es jetzt die letzten Jahre immer so ge-

macht in Vorbereitung auf die Prüfungen. Also da wäre dann die Praxis richtig 
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drin und es wird bewertet. So aber das muss dann halt in die Novellierung 

oder sogar in die Apo mit rein, da muss sogar die Apo geändert werden. Und 

da schrecken sie schon wieder zurück. Und das ist das etwas Schwerfällige. 

Natürlich ist das viel Arbeit, aber es ist denke ich auch im Sinne der Studen-

ten.“ 

4.2.6 Kategorie 6 - Aufgabenbereiche und Betreuung der Studen-
ten 

In dieser Kategorie soll aufgezeigt werden, in welchen Aufgabenberei-

chen die Studierenden in den Behörden während des Praktikums einge-

setzt werden und von wem sie vor Ort konkret betreut sowie angeleitet 

werden. Zunächst wurde daher erfragt, ob die Interviewten den Ausbil-

dungsstand nach dem zweiten bzw. sechsten Semester kennen und ob 

ihnen die Modulbeschreibungen und Stoffgliederungspläne, welche von 

der HSF Meißen bereitgestellt werden, bekannt sind. Im Ergebnis wurde 

deutlich, dass alle Befragten die Ausbildungsstände und die erwähnten 

Dokumente kennen. Die Ausbildungsleiter haben einen Überblick über 

alle Praxismodule wohingegen die Ausbilder vordergründig den Fokus 

auf diejenigen Module legen, welche tatsächlich in ihrem Bereich absol-

viert werden können. Ein Ausbilder einer Ausbildungsstelle gab zudem 

an, dass er nicht lediglich die Studiendokumente herbeizieht, sondern 

vielmehr mit den Studierenden zu Beginn des Praktikums über die be-

reits vermittelten Kompetenzen, welche für seinen Tätigkeitsbereich 

wichtig sind, spricht.  

Interview 1 (S. 93): „Ich kenne den Ausbildungsstand, ja.“ 

Interview 2 (S. 109): „Das steht doch alles im Modulhandbuch drin. Das 

schauen wir uns auch immer dann noch mit an bevor die Studenten kommen. 

Ich kenne die Dokumente und gebe diese auch den Ausbildern, die die Stu-

denten betreuen.“ 

Interview 4 (S. 139): „Im Großen und Ganzen sind die mir natürlich schon be-

kannt. Aber es hat für mich keinen Sinn den Kandidaten jetzt abzufragen, was 

behandelt wurde, das ist sinnlos. Und selbst wenn er ein Modul mit einer be-

stimmten Note abgeschlossen hat und sich dann zeigt, dass er dann trotzdem 

Defizite hat ist es ja dann nicht meine Aufgabe das in irgendeiner Weise zu 

bemängeln. Ich möchte möglichst für sie oder ihn trotzdem ein entsprechend 

vernünftiges und effektives Praktikum gestalten und dann muss ich etwas 

mehr Zeit in den Praktikanten investieren. Das gehört eben mit dazu.“ 
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Interview 7 (S. 178): „Also ich kenne nicht alle Modulbeschreibungen aus dem 

Kopf. Ich habe die zwei da, die mich betreffen. Von den anderen weiß ich, 

dass es diese gibt, aber gesehen habe ich die noch nicht.“ 

Zudem sollten durch die Befragten die zur Verfügung stehenden Stu-

diendokumente hinsichtlich ihres Informationsgehaltes eingeschätzt 

werden. Grundsätzlich wurden diese als gut und auch als ausreichend 

bewertet.  

Interview 2 (S. 109): „Und ich finde das schon gut. Und auch die Kompeten-

zen, die zu erlernen sind, sind gut beschrieben. Ich finde das sind schon gute 

Dokumente, die erarbeitet wurden.“ 

Interview 5 (S. 155): „Ja, ich finde halt, dass da auch steht, wie man Kontakt 

mit der Hochschule aufnehmen kann, wenn man Fragen hat. Nein, aber sonst 

ist es ausreichend.“ 

Ein Befragter gab zusätzlich den Hinweis, dass die Studiendokumente 

durchaus ausführlicher erklärt werden könnten. Für Ausbilder, welche 

nur in sehr unregelmäßigen Abständen Studierende betreuen wäre es 

doch hilfreich, wenn sie hierbei noch mehr Hinweise und Informationen 

als Hilfestellung von der Einrichtung bekommen würden. Er gibt an, dass 

hierfür u. a. die zu erreichenden Lernziele durchaus ausführlicher gestal-

tet werden könnten.  

Interview 1 (S. 94): „Die könnten ausführlicher erklärt werden. Also ich sage 

mal gerade diejenigen, die jetzt dann immer mal sehr unregelmäßig auch Stu-

denten bei uns im Einsatz haben, da merkt man schon, dass es für diejenigen 

schwierig ist dann auch immer Aufgaben zu finden, die man übertragen kann 

bzw. auch das richtige Handling auch für den Studenten im Prinzip zu be-

kommen. [...] Ich weiß aber, dass das denke ich auch schwierig ist das noch 

detaillierter aufzugreifen - kann ich mir vorstellen.“ 

Interview 1 (S. 94): „Ja, man könnte noch mehr Lernziele im Prinzip und diese 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die mal im Prinzip dort erreichen sollte - die 

könnte man noch ein bisschen detaillierter machen.“ 

Dahingegen herrschte unter den Befragten Einigkeit hinsichtlich des 

Aspekts, dass die Studierenden mit höherwertigen Tätigkeiten als die 

Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz betraut werden. Dar-

aus wird ersichtlich, dass innerhalb der Behörden hinsichtlich der Tätig-

keiten zwischen Studierenden und Auszubildenden grundsätzlich, sofern 

dies im Einzelfall möglich ist, unterschieden wird. 
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Interview 1 (S. 96): „Ja, im Normalfall schon. Also ich unterscheide schon, 

wenn ich eine Aufgabe habe und wenn es die Zeit zulässt, ob ich die Aufgabe 

einen Auszubildenden oder einen Studenten übertrage.“ 

Interview 4 (S. 140): „Mit Sicherheit. Also das, was ein Student hier machen 

muss ist Bescheid fertigen oder Widerspruchsbescheid fertigen. Das ist die 

zentrale Aufgabe der Laufbahngruppe 2-1, Beamten bzw. früher gehobener 

Dienst oder Entgeltgruppe 9, sodass wir uns auch versuchen in diesem Be-

reich aufzuhalten.“ 

Interview 7 (S. 178): „Da gibt es ja die Direktkäufe bis 500€ und dann die frei-

händige Vergabe, öffentliche Ausschreibung, europaweites Verfahren, was 

dann doch sehr stark rechtlich ist. Und das ist dann auch das, was die Leute 

dann im Abschlusspraktikum machen - die großen Vergaben mit bearbeiten. 

Und die Azubis kommen über eine freihändige Vergabe nicht hinaus.“ 

Hinsichtlich des Einsatzgebietes der Studierenden muss erneut zwi-

schen der Befragung von Ausbildungsleitern und Ausbildern unterschie-

den werden. Die Ausbildungsleiter gaben selbstverständlich an, dass die 

Studierenden nicht nur in ihrem Aufgabengebiet, sondern auch in vielen 

anderen Bereichen, welche der Modulbeschreibung entsprechen, einge-

setzt werden. Die Befragten der Ausbildungsstellen antworteten hinge-

gen, dass die Studierenden lediglich in ihrem Aufgabengebiet tätig wer-

den, da sie sich hierfür selbstständig bewerben müssen und zudem 

meist nur ein Praxismodul in der jeweiligen Ausbildungsstelle absolvie-

ren.  

Interview 1 (S. 95): „Ja, wir haben x Fachbereiche. Und die Planung war bis-

her, dass wir die vier Module, die wir hier im Haus absolvieren, in den x Fach-

bereichen erfolgen.“ 

Interview 2 (S. 108): „Also das wäre ja gar nicht möglich alle Module hier bei 

mir zu absolvieren. [...] Aber ansonsten werden die natürlich entsprechend der 

Modulbeschreibung in den jeweiligen Bereichen eingesetzt.“ 

Interview 4 (S. 139): „Wir machen das nur in Aufgabengebieten des Refera-

tes. Weil das ist schon sehr wichtig, weil ich nur dann wirklich die Kontrollmög-

lichkeiten habe, dass das Resultat auch wirklich dem entspricht bzw. dann 

auch eventuell nachgebessert werden muss, sodass ich den Studenten dann 

auch besser beurteilen kann.“ 

Weiterhin wurde deutlich, dass die Einstellungsbehörden über ausrei-

chende Ausbildungsplätze, welche den jeweiligen Modulbeschreibungen 
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gerecht werden, verfügen. Bei den Ausbildungsstellen war auch diese 

Frage nicht von Bedeutung.  

Interview 2 (S. 110): „Ja. Wir haben zwar Platzprobleme, wie wahrscheinlich 

alle, aber wir haben genügend Plätze.“ 

In der befragten kreisfreien Stadt wurde zudem angegeben, dass es oft 

schwierig ist alle Studierende und Auszubildenden unterzubringen, da 

hierfür enorm viele Stellen zur Verfügung gestellt werden müssen.  

Interview 3 (S. 128): „Wie gesagt, das Problem ist, dass wir uns gegenseitig in 

die Quere kommen. Bisher hat das immer alles funktioniert.“ 

Die Betreuung der Studenten wird zudem nicht als Belastung, sondern 

vielmehr als Bereicherung angesehen. Zwar nimmt die Einarbeitung 

dieser anfangs viel Zeit in Anspruch, weshalb es gewissermaßen belas-

tend ist, jedoch haben die Befragten auch einen persönlichen Nutzen 

aus der Tätigkeit. Daher wird diese zusätzliche Belastung gerne in Kauf 

genommen, da die Ausbildungsleiter und Ausbilder auch von den Stu-

dierenden profitieren und bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden.  

Interview 1 (S. 96): „Also, wenn man da überhaupt keine Berührungspunkte 

dazu hat und sich da auch überhaupt nicht auf die Sphäre der Studenten run-

terbrechen kann, dann ist man da einfach fehl am Platz. Eine Belastung sind 

sie nicht. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass, wenn ich einen 

Mehrwert erzielen will im Laufe des Praktikums, dass ich im Prinzip am An-

fang dort auch Zeit investieren muss." 

Interview 3 (S. 129): „Ich bin immer der Meinung, dass die Studenten auch ir-

gendwie eine Bezugsperson brauchen, wo sie wissen in den drei Jahren kann 

ich dahin gehen und dort wird mir geholfen oder so.“ 

Eine Entlastung hinsichtlich der Betreuung der Studierenden kann sich 

keiner der Befragten vorstellen. 

Interview 1 (S. 96): „Nein. Wie gesagt, wenn ich möchte, dass der Student 

mich persönlich in meiner Arbeit vielleicht in den elf Wochen entlasten wird, 

dann muss ich im Prinzip dafür sorgen, dass er auch entsprechendes Rüst-

zeug dafür bekommt.“ 

Als Nutzen aus der Tätigkeit als Ausbildungsleiter oder Ausbilder wur-

den u. a. die Medienkompetenzen der Studierenden angeführt. Hierbei 

gab ein Befragter an, dass er sowie auch andere Kollegen in diesem 

Punkt von den Studierenden lernen könnten.  
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Interview 7 (S. 180): „Nutzen auf alle Fälle, was man unter dem Stichpunkt 

"Medienkompetenzen" vorhin schon einmal hatten. Da können wir auch von 

den jungen Leuten lernen und haben auch schon Einiges gelernt.“ 

4.2.7 Kategorie 7 - Angaben zur Person 

Im letzten Themenkomplex des Interviewleitfadens wurden einige kurze 

Angaben zu den Personen der Interviewten abgefragt. Daher sollten die 

Befragten kurz darstellen, seit wann sie diese Tätigkeit ausüben, welche 

Ausbildung sie hierzu absolviert haben, wie sie behördenintern auf die 

Tätigkeit vorbereitet wurden sowie die Anzahl der von ihnen zu be-

treuenden Studenten pro Kalenderjahr nennen.  

Im Ergebnis kann hierbei festgestellt werden, dass vier der Befragten 

diese Tätigkeit schon seit vielen Jahren ausüben. Ein Ausbildungsleiter 

begann sich erst im Jahr 2013 in der Ausbildung des Allgemeinen geho-

benen Verwaltungsdienstes zu engagieren. Weiterhin betreuen die bei-

den befragten Ausbilder der staatlichen Einstellungsbehörde erst seit 

wenigen Jahren Studierende der HSF Meißen.  

Interview 1 (S. 97): „Also offiziell, das muss ich dazu sagen, mache ich das 

seit 01.01.2016. Praktisch mache ich es eigentlich aber auch seit 2013. Seit 

September 2013. Ja, also das hing damit zusammen, weil ich meinen Ausbil-

derschein noch machen musste.“ 

Interview 3 (S. 111): „Seit 1990 nach der Elternzeit bin ich zurückgekommen 

zur Stadtverwaltung und dann in dem Sachgebiet Ausbildung eingestiegen - 

erstmal als Bürosachbearbeiterin - habe also Personalakten und die bekann-

ten Vorgänge gemacht, und dann gab es den Angestelltenlehrgang I, den 

musste ich dann machen 1991, den habe ich gemacht und habe dann 1999 

meine erste Azubi-Gruppe übernommen. [...] Und aufgrund dann der Gebiets-

reform, die es da gab, wo das Amt für Jugend und Familie aufgelöst wurde - 

ich weiß jetzt gar nicht, wie die Behörde hieß - und da hieß es auf einmal 

dann, dass wir Studenten von der Sozialverwaltung nehmen müssen. Die All-

gemeine Verwaltung wurde von der vorhergehenden Sachgebietsleiterin, Frau 

x, schon immer betreut und ich bin dann eingestiegen in die Betreuung der 

Studenten Sozialverwaltung. Und somit gab es dann auch den ersten Kontakt 

zur Hochschule. Und das war im Endeffekt vor sieben oder acht Jahren. Also 

die ersten Sozialverwaltungsstudenten und, wie gesagt, ich war schon immer 

Vertreterin der Sachgebietsleiterin und hatte dadurch immer schon den Kon-

takt zu Studenten auch und jetzt ist es halt Sozialverwaltung, Allgemeine Ver-

waltung.“ 

Interview 5 (S. 156): „Seit 1998.“ 
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Interview 6 (S. 167): „Erst seit 2016, also erst seit zwei Jahren.“ 

Weiterhin wurde anhand der Befragungen festgestellt, dass alle befrag-

ten Ausbildungsleiter den Ausbildereignungsschein, welcher in Kurzform 

als AdA-Schein ("Ausbildung der Ausbilder") bezeichnet wird, absolviert 

haben.  

Interview 2 (S. 110): „Ich habe den Diplom-Verwaltungswirt und habe den 

AdA-Schein.“ 

Interview 3 (S. 130): „Die Ausbildungseignungsprüfung musste ich noch ma-

chen, die muss ja Jeder machen. Genau, den AdA-Schein.“ 

Ein Ausbilder einer Ausbildungsstelle gab hingegen an, dass er diese 

Eignungsprüfung nicht belegt hat, jedoch seit vielen Jahren als Dozent 

an der Polizeischule tätig war und somit sowohl pädagogische als auch 

praktische Lehrerfahrungen vorweisen kann.  

Interview 4 (S. 141): „Nein. Wie gesagt, dadurch, dass ich acht Jahre an der 

Fachhochschule für Polizei unterrichtet habe und auch früher beim privaten 

juristischen Repetitorium unterrichtet habe und auch heute noch Rechtsrefe-

randare sowohl hier ausbilde als auch Unterricht halte im Polizeirecht und im 

Verwaltungsvollstreckungsrecht würde ich vorsichtig formulieren, dass ich 

mich durchaus für geeignet halte auch Meißen-Praktikanten auszubilden - oh-

ne eine zusätzliche pädagogische Qualifikation.“ 

Die beiden interviewten Ausbilder der staatlichen Einstellungsbehörde 

belegten wiederum den sogenannten Quada-F-Lehrgang. Hierbei han-

delt es sich um die Weiterbildung zur "Qualifizierung der pädagogischen 

Fachkräfte für inklusive Bildung".  

Interview 7 (S. 181): „Als Ausbilder habe ich diesen Quada-F, das ist ein Qua-

lifizierungslehrgang, absolviert.“ 

Hinsichtlich der behördeninternen Vorbereitung auf die Tätigkeit als 

Ausbildungsleiter oder Ausbilder wurde ersichtlich, dass zusätzlich zu 

den oben genannten Weiterbildungen keine nochmalige konkrete Einar-

beitung durch die Behörden erfolgt.  

Interview 6 (S. 168): „Also gar nicht. Ich habe zwar die ganzen Materialien, die 

Sie hier haben, zugeschickt bekommen und habe mir diese quasi im Selbst-

studium angeeignet. Und ich habe dann die Frau x damals gefragt, wenn ich 

irgendetwas wissen wollte. Also ich hatte eher den Eindruck, dass dadurch, 

dass die Praktikumsplätze immer knapper wurden, dass es da auch gar keine 

Möglichkeit gegeben hätte dies abzulehnen.“ 
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Ein Ausbildungsleiter hingegen gab an, dass er mit dem vorherigen Stel-

leninhaber gut zusammengearbeitet hat und somit gewissermaßen all-

mählich in das Tätigkeitsfeld eingearbeitet wurde.  

Interview 1 (S. 97): „Ja, also dadurch, dass mein Ausbilder, der vorher diese 

Stelle hier ausgeübt hat - der ist noch im Haus. Und wir haben schon da auch 

noch eine ganze Weile zusammen gearbeitet.“ 

Die Antwort zur Anzahl der durch die Befragten zu betreuenden Studie-

renden pro Kalenderjahr fiel unterschiedlich aus. Von drei der Befragten 

werden regelmäßig mehrere Studierende pro Kalenderjahr betreut.  

Vier Interviewpartner gaben hingegen an, dass sie pro Kalenderjahr le-

diglich zwischen einem und vier Studenten im Rahmen der berufsprakti-

schen Studienabschnitte anleiten. In den Ausbildungsstellen richtet sich 

die Zahl nach dem tatsächlichen Bedarf, sozusagen danach, wie viele 

Studierende sich um einen Praktikumsplatz bewerben.  

Interview 1 (S. 98): „Also wir haben ja in jedem Jahr da war jetzt eigentlich 

immer ein Student. Wir hatten jetzt mal ein Jahr mit zwei Studenten und ha-

ben jetzt aber einen Studenten in diesem Jahr und der ist natürlich dann auch 

irgendwann mal hier für seine elf Wochen. [...] Ja. Da versucht man natürlich 

auch der Ansprechpartner zu sein. Aber wenn die in einem anderen Fachbe-

reich sind versucht man dann wöchentlich oder aller 14 Tage miteinander ir-

gendwie zu sprechen. Die Betreuung ist dann halt mehr fachlich vor Ort. Und 

unsere Immobilienwirte, die haben wir, wie gesagt, noch.“ 

Interview 2 (S. 110): „Also momentan haben wir 20 Auszubildende und davon 

sind es acht Studenten. Und wir haben nochmal acht bis zehn Studenten im 

Kalenderjahr, die von außerhalb zu uns kommen.“ 

Interview 3 (S. 130): „Also ich habe selber 19 Studenten in der Sozialverwal-

tung, was jetzt wirklich meine sind. Und ich unterstütze meinen Sachgebiets-

leiter hier bei der Planung der praktischen Einsätze. Also das sind dann auch 

nochmal um die 20 Studenten. Und dann noch die BA-Studiengänge. Die be-

treue ich auch.“ 

Interview 4 (S. 141): „Mindestens vier. Das kommt aber immer darauf an, wie 

viele sich bewerben. Dieses Jahr haben sich sehr viele beworben.“ 

Interview 7 (S. 181): „Das könnten schon eher so zwei sein. Aber das ist sehr 

unterschiedlich. 2017 hatte ich zum Beispiel gar niemand, aber die Jahre zu-

vor schon regelmäßig.“ 
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5 Fazit 

In diesem letzten Kapitel wird durch die Verfasserin der vorliegenden 

Arbeit ein Fazit über die vorangegangene Bearbeitung dieser gezogen. 

Hierbei erfolgt zunächst ein kurzer Rückblick über alle Bearbeitungs-

schritte. Daran anschließend soll dargestellt werden, inwieweit die ge-

setzten Ziele tatsächlich realisiert werden konnten.  

Zu Beginn wurde zunächst der Interviewleitfaden, welcher im Rahmen 

der Projektarbeit erstellt wurde, überarbeitet. Diese Überarbeitung er-

folgte in enger Zusammenarbeit mit den beiden Gutachtern der Bache-

lor-Arbeit. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit des Zweitgutach-

ters mit den verschiedenen Einstellungsbehörden und Ausbildungsstel-

len konnten durch diesen viele hilfreiche Vorschläge gegeben und da-

durch weitere im Interesse der Fachhochschule liegende Fragen in den 

Leitfaden eingearbeitet werden. Bei der Auswahl der zu befragenden 

Behörden war die Verfasserin der Arbeit zunächst auf die Zuarbeit von 

Frau Scholz und Frau Mayer angewiesen. Die beiden Mitarbeiterinnen 

der HSF Meißen ließen hierbei Frau Ludwig eine Übersicht aller in Frage 

kommender Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen zukommen. 

Auf Grundlage dieser ausgewerteten Übersichten konnte dann in Ab-

stimmung mit Herrn Dr. Hocke eine gezielte Auswahl der zu befragen-

den Behörden getroffen werden. 

Die Kontaktaufnahme mit den ausgewählten Ausbildungsleitern und 

Ausbildern gestaltete sich hingegen anfangs schwieriger. Nach dem 

erstmaligen Versand der E-Mail meldeten sich lediglich drei Ausbil-

dungsleiter zurück, weshalb im Monat Dezember nur drei der acht ge-

planten Befragungen durchgeführt werden konnten. Nach der nochmali-

gen Bitte um Unterstützung hinsichtlich der Durchführung der Interviews 

bei den ausgewählten Behörden durch Herrn Dr. Hocke meldeten sich 

weitere drei Behörden zurück, in welchen die Interviews im Januar 2018 

stattfanden. Von zwei der angefragten Behörden bekam die Verfasserin 

der Arbeit keine Rückmeldung, weshalb das ursprünglich geplante Ziel 

von acht durchzuführenden Befragungen nicht umgesetzt werden konn-

te. Die Vorbereitung auf die mündlichen Befragungen gestaltete sich 

unkompliziert, wobei die Interviewerin hierbei auf die bereits gewonne-

nen Erkenntnisse im Rahmen der Projektarbeit zurückgreifen konnte. 

Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es zur professionellen Durchfüh-
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rung von Leitfadeninterviews spezieller Schulungen bedarf, welche auf-

grund des hohen Kostenfaktors und der geringen zur Verfügung stehen-

den Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit leider nicht möglich waren. 

Aufgrund der fehlenden Schulungen war es für die Interviewerin oft sehr 

schwer, flexibel und angemessen auf die Ausführungen der Befragten 

einzugehen und diese mit präzisen Nachfragen zu weiteren Ergänzun-

gen aufzufordern. 

Die Aufnahme der Befragungen sollte ursprünglich mittels Tonaufnah-

megerät erfolgen. Nach erfolgtem Test dieses Gerätes wurde jedoch 

beschlossen, dass dies aufgrund der fehlenden Erfahrungen der Verfas-

serin in dessen Handhabung für die Aufzeichnung der Interviews unge-

eignet ist. Tatsächlich erfolgten die Tonaufnahmen mithilfe des Smart-

phones der Interviewerin. Im Nachhinein stellt dies aber keine schwer-

wiegende Abweichung dar. Allerdings wurde ein Interview mittels Note-

book aufgezeichnet, wobei die Aufnahmequalität sehr schlecht war. Auf-

grund dessen konnten beim Erstellen des Transkriptes einige wenige 

Passagen des Interviews nicht verstanden werden, was hinsichtlich der 

Auswertung dieser Befragung sehr nachteilig und unprofessionell war. 

Bei der folgenden Durchführung der Interviews wurde deutlich, dass die 

Qualität des Datenmaterials stark von der Beziehung der Interviewpart-

ner sowie der Atmosphäre während der Befragungen abhängt. Hierbei 

muss erwähnt werden, dass die ersten beiden Interviews durch starke 

Nervosität seitens der Interviewerin geprägt waren und diese somit häu-

fig unsicher wirkte. Je mehr Befragungen durchgeführt wurden, desto 

sicherer wurde die Interviewerin jedoch im Umgang mit den Befragten. 

Zudem wurde ersichtlich, dass die Ausbildungsleiter der jeweiligen Be-

hörden deutlich ausführlicher als die Ausbilder antworten konnten, da 

diese über einen Gesamtüberblick aller berufspraktischen Studienab-

schnitte verfügen. Die Ausbilder konnten sich hingegen nur auf einzelne 

Praxisabschnitte beziehen.  

Der zu Beginn geschätzte Zeitumfang jedes einzelnen Interviews von 

einer Stunde wurde durch keine der durchgeführten Befragungen aus-

geschöpft. Folglich kann festgehalten werden, dass der konzipierte Leit-

faden lediglich für eine Interviewdauer zwischen 30 und 50 Minuten 

ausgelegt ist. Hierbei fiel zudem auf, dass die Dauer der Befragungen 

stark vom Zeitdruck und den noch zu erledigenden Verwaltungsaufga-

ben der Befragten abhing. In diesem Zusammenhang wurde bei der 
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Durchführung der Interviews nicht nur auf die verbalen Gesprächsinhal-

te, sondern auch auf die nonverbalen Signale der Befragten geachtet. 

Das Erstellen der Transkripte war sehr zeitaufwendig und wurde im Vor-

feld von der Verfasserin zum Teil unterschätzt. Dennoch war es sehr 

hilfreich, dass die Niederschrift der Gespräche von der Verfasserin per-

sönlich durchgeführt wurde, da somit jedes einzelne Interview im Nach-

gang nochmals rekapituliert werden und zudem dabei bereits teilweise 

das Überindividuell-Gemeinsame der Interviews herausgearbeitet wer-

den konnte. Die anschließende Auswertung der Interviews war ebenso 

aufwendig und nahm sehr viel Zeit in Anspruch.  

Nach erfolgter Analyse der Befragungen wurde ersichtlich, dass die Be-

fragten grundsätzlich mit den vorhandenen Kompetenzen der Studie-

renden zu Beginn des berufspraktischen Studienabschnitts sowie der 

Betreuung der berufspraktischen Studienabschnitte zufrieden sind. Es 

wurden lediglich einzelne kleine Kritikpunkte bzw. Hinweise gegenüber 

der Fachhochschule angebracht.  

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der konzipierte Interviewleit-

faden den Anforderungen des § 5 der Evaluationsordnung gerecht wird, 

da er sowohl Fragen zu den Kompetenzen der Studierenden zu Beginn 

des berufspraktischen Studienabschnittes als auch solche zur Zufrie-

denheit mit der Betreuung der berufspraktischen Studienabschnitte so-

wie zur Durchführung der entsprechenden Prüfungen durch die Fach-

hochschule enthält.  

Die Bearbeitung des Themas der Bachelor-Arbeit ist zwar nicht verwal-

tungstypisch, dennoch stellt sie eine gute Vorbereitung auf die zukünfti-

ge Verwaltungstätigkeit der Verfasserin dar, da hierbei viele Termine 

koordiniert werden mussten und mit den verschiedensten Behörden zu-

sammengearbeitet wurde. Daher konnten u. a. auch die Sozialkompe-

tenzen der Verfasserin verbessert werden. Trotz einzelner kleiner Ab-

weichungen hinsichtlich des geplanten Bearbeitungsverlaufes kann 

durchaus von einer erfolgreichen Datenerhebung gesprochen werden, 

welche durch keine größeren Probleme geprägt war. Zwar war die 

Durchführung der Interviews und die sich anschließende Analyse der 

berufspraktischen Studienabschnitte sehr umfangreich und aufwendig, 

jedoch hofft die Verfasserin, dass durch diese Befragungen ein Beitrag 

zur Evaluation der berufspraktischen Studienabschnitte nach § 5 der 

Evaluationsordnung geleistet werden konnte und die Evaluationskom-
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mission die dargestellten Ergebnisse tatsächlich zukünftig weiterver-

wenden kann.  

Abschließend muss erwähnt werden, dass die Vorbereitung und Durch-

führung der mündlichen Befragungen ohne die Unterstützung der beiden 

Gutachter nicht realisierbar gewesen wäre. Frau Dr. Krohn und Herr Dr. 

Hocke standen jederzeit für Fragen zur Verfügung und haben diese 

stets zeitnah und umfangreich beantwortet. Dadurch entstand eine an-

genehme Zusammenarbeit zwischen den Gutachtern und der Verfasse-

rin der Arbeit.  

Weiterhin gilt allen Befragten großer Dank, dass sie sich zur Durchfüh-

rung der Interviews bereit erklärt und daran mitgewirkt haben und neben 

ihrer eigentlichen alltäglichen Arbeit die Zeit fanden, die Befragungen 

durchzuführen. Dies stellte die Grundlage für die Bearbeitung der Ba-

chelor-Arbeit dar, weshalb die Verfasserin auf die Unterstützung der 

Ausbildungsleiter und Ausbilder der Einstellungsbehörden sowie Ausbil-

dungsstellen angewiesen war.  
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Thesen 

I. Zur Qualitätssicherung an Hochschulen ist eine Evaluation 

unabdingbar.  

II. Die mündliche Befragung von Ausbildungsleitern und Ausbildern 

verschiedener Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen in 

Form von Leitfadeninterviews stellt zur Analyse der berufsprakti-

schen Studienabschnitte eine geeignete Methode dar.  

III. Aufgrund der Variabilität der Abfolge der Fragen ist die Auswer-

tung einer Befragung mittels Interviewleitfaden sehr aufwendig 

und zeitintensiv. 

IV. Die Durchführung von Leitfadeninterviews bedarf bestimmter 

Fach- und Methodenkompetenzen. Die Qualität des erhobenen 

Datenmaterials steigt daher, wenn die Befragungen durch auf 

diesem Gebiet geschultem Personal erfolgen. 

V. Für die Interviewerin war es oft schwer, flexibel und angemessen 

auf die Ausführungen der Befragten zu reagieren. 

VI. Die Qualität des Datenmaterials ist stark von der Beziehung der 

Interviewpartner und zudem von der herrschenden Atmosphäre 

während der Befragung abhängig. 

VII. Je mehr Erfahrungen die Befragten im Kontakt und der Betreu-

ung von Studierenden aufweisen können, desto umfangreicher 

gestalten sich die Interviews. 

VIII. Mündliche Befragungen mittels Interviewleitfaden sind im Ver-

gleich zu Befragungen anhand eines standardisierten Fragebo-

gens sehr zeitaufwendig.  

IX. Für die Kontaktaufnahme mit den ausgewählten Experten muss 

im Vorfeld ausreichend Zeit eingeplant werden.  

X. Eine Befragung anhand des konzipierten Interviewleitfadens 

nimmt eine Dauer zwischen 25 und 50 Minuten in Anspruch. 

XI. Bei der Befragung von Ausbildern sind einige Fragen des Leitfa-

dens hinfällig und können somit entfallen.  

XII. Bei den erwarteten Kompetenzen der Studierenden muss unter-

schieden werden, ob es sich um ein Praktikum im dritten oder im 

sechsten Semester handelt. 
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XIII. Die Fähigkeiten der Studierenden in der Erstellung von Beschei-

den müssen im Rahmen der Lehrveranstaltungen vor Beginn des 

berufspraktischen Studienabschnittes deutlich verbessert wer-

den. Die vorliegenden Kenntnisse der Studierenden reichen 

hierbei nicht aus. 

XIV. In den zu absolvierenden Praktika wird von den Studierenden 

erwartet, dass sie selbstständig arbeiten können. 

XV. Es wird nicht als sinnvoll erachtet, bereits im zweiten Semester 

einen ersten berufspraktischen Studienabschnitt durchzuführen. 

XVI. Grundsätzlich können die Studierenden der Einstellungsbehör-

den alle Praxismodule in diesen Behörden absolvieren. 

XVII. Die Kooperation mit der HSF Meißen und den verschiedenen 

Einstellungsbehörden wird als gut bewertet. 

XVIII. In den befragten Einstellungsbehörden und Ausbildungsstellen 

werden die Studierenden mit höherwertigen Tätigkeiten als die 

Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz betraut. 

XIX. Während die befragten Ausbildungsleiter Aussagen über alle be-

rufspraktischen Studienabschnitte treffen konnten, bezogen sich 

die Antworten der Ausbilder hingegen lediglich auf ausgewählte 

Praktika.  

XX. Ausbildungsleiter bzw. Ausbilder, die einst persönlich ein Stu-

dium an der Einrichtung absolviert haben, bringen bei der Aus-

bildung sowie Anleitung der Studierenden ihre eigenen Erfahrun-

gen ein.  

XXI. Während der berufspraktischen Studienabschnitte haben die 

Studierenden kaum Bürgerkontakt. 

XXII. Die Praxisbewertungen sind sehr subjektiv geprägt, weshalb sie, 

wie bisher, nicht oder - falls doch - nur anteilig in die Endnote des 

Bachelor-Abschlusses einfließen sollen.  

XXIII. Die Hinweise zur Bewertung des Praxisberichtes sind sehr aus-

führlich und es besteht hierbei kein weiterer Ergänzungsbedarf.  

XXIV. Der Praxisbericht wird von der Vielzahl der Befragten als sinnvol-

les Instrument zur Auswertung der Praxiserfahrungen einge-

schätzt und sollte daher beibehalten werden.  
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